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Ausgabe 02/2026

Dieser Prospekt wurde im April 2026 entsprechend den gemaB den Bestimmungen des Investmentfonds-
gesetzes erstellten Fondsbestimmungen verfasst. Hinzuweisen ist darauf, dass die genannten Fondsbe-
stimmungen am 16. April 2026 in Kraft treten werden. Fiir den Prospekt gilt bis einschlieBlich 15. April
2026 die Ausgabe 01/2026.
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HINWEISE

Den Anlegern ist rechtzeitig vor der angebotenen Zeichnung der Anteile das Basisinformationsblatt
gemaB EU-VO 1286/2014 kostenlos zur Verfiigung zu stellen. Auf Anfrage werden der zurzeit giiltige
Prospekt und die Fondsbestimmungen kostenlos zur Verfiigung gestellt und sind gemeinsam mit dem
Basisinformationsblatt gemaB EU-VO 1286/2014 auf www.igam.com abrufbar. Dieser Prospekt wird
erganzt durch den jeweils zuletzt verdffentlichten Rechenschaftsbericht bzw. gegebenenfalls Halb-
jahresbericht. Die Zurverfiigungstellung der vorgenannten Dokumente kann sowohl in Papierform als
auch auf elektronischem Weg erfolgen. Unterlagen sind auch bei der Depotbank des Fonds sowie den
in Anhang 1 angefiihrten Zahlstellen erhéltlich.

Zulassung zum 6ffentlichen Vertrieb

Der Fonds IQAM Equity Emerging Markets ist in folgenden Ladndern zum 6ffentlichen Vertrieb zuge-
lassen:

Osterreich, Deutschland

Ein 6ffentlicher Vertrieb in anderen, als den genannten Landern ist daher nicht zuldssig.

Verkaufsbeschrankung

Die ausgegebenen Anteile dieses Sondervermoégens diirfen nur in Landern 6ffentlich angeboten oder
verkauft werden, in denen ein solches 6ffentliches Angebot oder ein solcher Verkauf zulassig ist. So-
fern nicht von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten eine Anzeige bei
den ortlichen Aufsichtsbehorden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den ortlichen Aufsichtsbehor-
den erlangt wurde und soweit eine solche Anzeige oder Genehmigung nicht vorliegt, handelt es sich
daher nicht um ein Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen.

Die Anteile wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act aus dem Jahr 1933 in
seiner jeweils geltenden Fassung (nachfolgend als ,,Gesetz von 1933“ bezeichnet) oder nach den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer Gebietskorperschaft der Vereinigten Staaten
von Amerika oder ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstiger Gebiete registriert, die ihrer Rechtsho-
heit unterstehen, einschlieBlich des Commonwealth von Puerto Rico (nachfolgend als ,Vereinigten
Staaten“ bezeichnet).

Die Anteile diirfen nicht in den Vereinigten Staaten 6ffentlich angeboten, verkauft oder anderweitig
libertragen werden. Die Anteile werden auf Grundlage einer Befreiung von den Registrierungsvor-
schriften des Gesetzes von 1933 gemaB Regulation S zu diesem Gesetz angeboten und verkauft. Die
Verwaltungsgesellschaft bzw. das Sondervermoégen wurde und wird weder nach dem United States
Investment Company Act aus dem Jahr 1940 in seiner geltenden Fassung noch nach sonstigen US-
Bundesgesetzen registriert. Dementsprechend werden Anteile weder in den Vereinigten Staaten
noch an oder fiir Rechnung von US-Personen (im Sinne der Definitionen fiir die Zwecke der US-Bun-
desgesetze iiber Wertpapiere, Waren und Steuern, einschlieBlich Regulation S zum United States
Securities Act von 1933) (nachfolgend zusammen als ,,US-Personen”' bezeichnet), 6ffentlich angebo-
ten oder verkauft. Spatere Ubertragungen von Anteilen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Perso-
nen sind unzulédssig.

Die Anteile wurden von der US-Wertpapier- und Borsenaufsichtsbehorde, der Securities and
Exchange Commission (nachfolgend als ,,SEC* bezeichnet) oder einer sonstigen Aufsichtsbehorde in
den Vereinigten Staaten weder zugelassen, noch wurde eine solche Zulassung verweigert; dariiber
hinaus hat weder die SEC noch eine andere Aufsichtsbehoérde in den Vereinigten Staaten iiber die

! Regulation S des United States Securities Act von 1933 definiert in den Begriff “U.S. person” in lit k. wie folgt: "U.S. person" sind a) any natural
person resident in the United States; b) any partnership or corporation organized or incorporated under the laws of the United States; ) any
estate of which any executor or administrator is a U.S. person; d) any trust of which any trustee is a U.S. person; e) any agency or branch of a
foreign entity located in the United States; f) any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or
other fiduciary for the benefit or account of a U.S. person; g) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by
a dealer or other fiduciary organized, incorporated, or (if an individual) resident in the United States; und h) any partnership or corporation if (i)
organized or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction; und (ii) formed by a U.S. person principally for the purpose of investing in
securities not registered under the Act, unless it is organized or incorporated, and owned, by accredited investors (as defined in Rule 501(a))
who are not natural persons, estates or trusts.

IQAM Equity Emerging Markets Ausgabe 02/2026



Richtigkeit und Angemessenheit dieses Prospekts bzw. die Vorteile der Anteile entschieden. Eine ge-
genteilige Behauptung diesbeziiglich fiihrt zur Strafbarkeit. Die United States Commodity Futures
Trading Commission (US-Warenterminhandelsaufsichtshehodrde) hat weder dieses Dokument noch
sonstige Verkaufsunterlagen fiir die Verwaltungsgesellschaft bzw. das Sondervermaogen gepriift oder
genehmigt.

Niemand ist zur Abgabe von Erklarungen oder Zusicherungen befugt, die nicht im Prospekt bzw. in
den Unterlagen enthalten sind, auf die im Prospekt verwiesen wird. Diese Unterlagen sind am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft 6ffentlich zuganglich.

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten in Umlauf gebracht werden.

Hinweis zu FATCA

Im Zuge der Umsetzung der US-amerikanischen FATCA-Steuerbestimmungen (,,Foreign Account Tax
Compliance Act“) wurde der Fondsregistrierungsprozess bei der IRS (,Internal Revenue Service*)
durchgefiihrt. Der Fonds gilt damit im Sinne genannter Bestimmungen als ,,deemed compliant, d.h.
als FATCA-konform.

Hinweise betreffend die Besonderheiten bei der Ausgabe und Riicknahme von Anteilsscheinen

Die Berechnung der Anteilspreise je Anteilsgattung erfolgt grundséatzlich an jedem dsterreichischen
Borsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen (= Berechnungstag).

Die Verwaltungsgesellschaft wird zudem im Vorhinein auf ihrer Homepage (www.iqgam.com) im Doku-
ment , Liste weiterer handelsfreier Tage* (siehe ,Downloads*, Punkt ,,Fonds allgemein“) bekannt ge-
ben, an welchen Tagen eine Preisberechnung sowie eine Ausgabe und Riicknahme von Anteilschei-
nen infolge auslandischer Borsenfeiertage nicht erfolgt.

Sollte ein solcher Tag auf den letzten Berechnungstag eines Monats fallen, so wird fiir statistische
Zwecke ein indikativer Kurs iiber die Kursprovider veroffentlicht, eine Ausgabe und Riicknahme von
Anteilscheinen erfolgt zu diesem indikativen Kurs jedoch nicht.

Verwendungszweck der Derivate

Derivative Instrumente konnen im Rahmen der Umsetzung der Anlagestrategie verwendet werden,
durch ihren Einsatz wird das Risiko des Fonds zumindest zeitweise erhoht.

Gerichtsstand und Rechtswahl

Als Gerichtsstand gilt das sachlich zustandige Gericht am Hauptsitz der IQAM Invest GmbH als ver-
einbart. Der fiir Verbraucher geltende Gerichtsstand bleibt hiervon unberiihrt.

Des Weiteren gilt 6sterreichisches Recht mit Ausnahme seiner Verweisungsnormen unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts als vereinbart.
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ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

L. Allgemeines

Die IQAM Invest GmbH (im Folgenden ,Verwaltungsgesellschaft“ genannt), Salzburg, ist eine Verwaltungs-
gesellschaft im Sinne des Bundesgesetzes (iber Investmentfonds (Investmentfondsgesetz, InvFG). Gegriin-
det wurde die Verwaltungsgesellschaft am 4. Juni 1988 und auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie hat die
Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) und ist beim Firmenbuchgericht Salzburg
unter der Firmenbuchnummer 54453 d eingetragen. Sitz und Ort der Hauptverwaltung der Verwaltungsge-
sellschaft ist in 5020 Salzburg, Franz-Josef-StraB3e 22. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren Sitz im selben
Mitgliedstaat wie der Investmentfonds, flir den dieser Prospekt erstellt wurde.

Eine Aufstellung samtlicher von der Gesellschaft verwalteter Investmentfonds, Angaben lber die Ge-
schaftsfiihrung, lber die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, liber die Hauptfunktionen, die die Mit-
glieder der Geschiftsfiihrung und des Aufsichtsrates auBerhalb der Gesellschaft ausiiben, sowie tber
das Grundkapital finden Sie im Anhang 1 des Prospektes.

Il.  Vergiitungspolitik

Die IQAM Invest GmbH hat gemaB §§ 17a ff InvFG 2011 fiir Kategorien von Mitarbeitern, einschlieBlich der
Geschaftsleiter, Risikotrager, Mitarbeitern mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer
Gesamtvergutung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschaftsleiter und Risikotrager, deren
Tatigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaften oder der von
ihnen verwalteten OGAW haben, eine Vergltungspolitik und -praxis festgelegt.

Durch diese Vergutungspolitik wird gewahrleistet, dass es insbesondere aufgrund von variablen Vergi-
tungsbestandteilen der genannten Mitarbeiterkategorien zu keinen Interessenkonflikien und dem Eingehen
von Risiken, die mit der Anlagestrategie des jeweiligen OGAW nicht vereinbar sind, kommt.

Der Aufsichtsrat legt die allgemeinen Grundsatze qer Vergutungspolitik fest, Uberprift sie mindestens ein-
mal jahrlich und ist fir ihre Umsetzung und fiir die Uberwachung in diesem Bereich verantwortlich.

Mindestens einmal jahrlich wird im Rahmen einer zentralen und unabhéngigen internen Uberpriifung fest-
gestellt, ob die Vergutungspolitik gemaB den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergltungsvorschriften und -
verfahren umgesetzt wurde.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergutungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergutung und die
sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identitat der fir die Zuteilung der Vergitung und sons-
tigen Zuwendungen zusténdigen Personen, sind unter www.igam.com/de/downloads jederzeit abrufbar
und wird auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfligung gestellt.
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ANGABEN ZUM IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

I. Allgemeines

ist

Bezeichnung des Fonds; Zeitpunkt der Griindung und Angabe der Dauer, falls diese begrenzt

Angabe der fiir den Fonds ausgegebenen Anteilsgattungen und ihrer Merkmale

Der Investmentfonds (,Fonds"), fiir den dieser Prospekt Giiltigkeit hat, hat die Bezeichnung IQAM Equity
Emerging Markets und ist ein Miteigentumsfonds gemaB §§ 46 iVm 66ff InvFG.

Der Fonds entspricht der Richtlinie 2009/65/EG und wurde am 01.10.1997 auf unbestimmte Zeit aufge-

legt.

Fir den Fonds IQAM Equity Emerging Markets sind aktuell folgende, naher konkretisierte Anteilsgattun-

gen erhaltlich:

ISIN AT0000823281 (RT)

AUSGABEAUFSCHLAG 5%

RUCKNAHMEABSCHLAG keiner

WAHRUNG EUR

MINDESTINVESTITION BEIM ERSTER- keine

WERB

STUCKELUNG 0,001 Anteil

VERWALTUNGSVERGUTUNG bis zu 1,75% p.a., auf Basis der Monatsendwerte anteilig

errechnet

PERFORMANCEABHANGIGE GEBUHR

keine

VERWENDUNG DER ERTRAGE

Thesaurierung ab dem 30.04. eines jeden Jahres

AUSGABEPREIS

wird auf den nachsten EUR-Cent aufgerundet

RUCKNAHMEPREIS

wird auf den nachsten EUR-Cent abgerundet

ISIN ATO000A2MHH1 (AA)
AUSGABEAUFSCHLAG 0%
RUCKNAHMEABSCHLAG keiner

WAHRUNG EUR

MINDESTINVESTITION BEIM ERSTER-
WERB

EUR 500.000,-- (ausgenommen: Vertriebspartner, die
aufgrund gesetzlicher Vorschriften laufende Vertriebs-
provisionen nicht annehmen und behalten diirfen)

STUCKELUNG

0,001 Anteil

VERWALTUNGSVERGUTUNG

bis zu 1,75% p.a., auf Basis der Monatsendwerte anteilig
errechnet

PERFORMANCEABHANGIGE GEBUHR

keine

VERWENDUNG DER ERTRAGE

Ausschittung ab dem 30.04. eines jeden Jahres

AUSGABEPREIS

wird auf den nachsten EUR-Cent aufgerundet

RUCKNAHMEPREIS

wird auf den nachsten EUR-Cent abgerundet

Il. Steuerliche Behandlung fiir in Osterreich unbeschriankt steuerpflichtige Anleger

1. Hinweis fiir alle Steuerpflichtigen

Die steuerlichen Ausfiihrungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Die steuerlichen Auswirkungen hangen unter anderem von den persoénlichen Verhaltnissen des je-
weiligen Anteilinhabers ab und kénnen kiinftigen Anderungen unterworfen sein. Es kann daher keine
Gewahr iibernommen werden, dass die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtspre-
chung oder sonstige Rechtsakte der Finanzverwaltung unverandert bleibt. Gegebenenfalls ist daher
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vor dem Erwerb oder Verkauf von Anteilscheinen die Inanspruchnahme einer Beratung durch einen
Steuerexperten angebracht.

In den Rechenschaftsberichten sind detaillierte Angaben iiber die steuerliche Behandlung der Fonds-
ausschiittungen bzw. ausschiittungsgleichen Ertrage enthalten.

Die nachstehenden Ausfiihrungen beziehen sich im Wesentlichen auf eine Depotfuhrung im Inland und in
Osterreich unbeschrankt steuerpflichtige Anleger.
Einkiinfteermittlung auf Fondsebene:

Die Ertrage eines Fonds setzen sich im Wesentlichen aus den ordentlichen und den auBBerordentlichen Er-
tragen zusammen.

Unter ordentlichen Ertragen werden im Wesentlichen Zinsen- und Dividendenertrage verstanden. Aufwen-
dungen des Fonds (z.B. Managementgebihren, Wirtschaftspriferkosten) kiirzen die ordentlichen Ertrage
(Ausnahme: inlandische Dividenden) und auBerordentliche Ertrage aliquot.

AuBerordentliche Ertrage sind Gewinne aus der Realisation von Wertpapieren (im Wesentlichen aus Ak-
tien, Forderungswertpapieren und den dazugehdorigen Derivaten), saldiert mit realisierten Verlusten. Ver-
lustvortrage kiirzen ebenfalls die laufenden Gewinne. Ein eventueller Verlustiiberhang kann gegen die or-
dentlichen Ertrage gegengerechnet werden.

Nicht verrechnete Verluste sind zeitlich unbegrenzt vortragsfahig.
2. Privatvermoégen
a) Volle Steuerabgeltung (Endbesteuerung), keine Steuererklarungspflichten des Anlegers

Von der Ausschittung (Zwischenausschiittung) eines Investmentfonds an Anteilinhaber wird, soweit diese
aus Kapitalertragsteuer(KESt)-pflichtigen Kapitalertragen stammt, und sofern der Empfanger der Aus-
schuttung der Kapitalertragssteuer unterliegt, durch die inlandische kuponauszahlende Stelle eine KESt in
der flr diese Ertrage gesetzlich vorgeschriebenen Héhe einbehalten. Unter der gleichen Voraussetzung
werden ,Auszahlungen” aus Thesaurierungsfonds als KESt fir den im Anteilwert enthaltenen ausschiit-
tungsgleichen Ertrag (ausgenommen vollthesaurierende Fonds) einbehalten.

Der Privatanleger hat grundsatzlich keinerlei Steuererklarungspflichten zu beachten. Mit dem Kapitaler-
tragsteuerabzug sind samtliche Steuerpflichten des Anlegers abgegolten. Der Kapitalertragsteuerabzug
entfaltet die vollen Endbesteuerungswirkungen hinsichtlich der Einkommensteuer.

b) Ausnahmen von der Endbesteuerung

Eine Endbesteuerung ist ausgeschlossen:
fir im Fondsvermdgen enthaltene KESt II-freie Forderungswertpapiere (sog. Altemissionen), sofern
keine Optionserklarung abgegeben wurde. Derartige Ertrage bleiben steuererklarungspflichtig;
fir im Fondsvermdgen enthaltene der Osterreichischen Steuerhoheit entzogene Wertpapiere, sofern
auf die Inanspruchnahme von DBA-Vorteilen nicht verzichtet wird. Derartige Ertrage sind in der Ein-
kommensteuererklarung in der Spalte ,Neben den angefiihrten Einkiinften wurden Einkiinfte bezogen,
fr die das Besteuerungsrecht aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen einem anderen Staat zu-
steht* anzufiihren.

In diesem Fall ist jedoch die Anrechnung der dafiir in Abzug gebrachten KESt bzw. deren Riickforderung
gemal § 240 BAO maoglich.

c) Besteuerung auf Fondsebene

Die ordentlichen Ertrage des Fonds (Zinsen, Dividenden) unterliegen nach Abzug der aliquoten Aufwendun-
gen der 27,5% KESt. Realisierte Kursverluste (nach vorheriger Saldierung mit realisierten Kursgewinnen)
und neue Verlustvortrage (Verluste aus Geschaftsjahren, die 2013 begannen) kiirzen ebenso die ordentli-
chen Ertrage.
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Mindestens 60% aller realisierten, wenn auch thesaurierten auBerordentlichen Ertrage unterliegen eben-
falls der 27,5% KESt. Insoweit die realisierten Substanzgewinne ausgeschittet werden, sind diese voll steu-
erpflichtig (werden z.B. 100 % ausgeschiittet, sind 100% steuerpflichtig, werden z.B. 75% ausgeschiittet,
sind 75% steuerpflichtig).

d) Besteuerung auf Anteilscheininhaberebene:

VerduBerung des Fondsanteiles:

Fir vor dem 1.1.2011 angeschaffte Fondsanteile (Altanteile) gilt die einjahrige Spekulationsfrist weiter (§ 30
Einkommensteuergesetz (idF vor dem BudgetbegleitG 2011). Diese Anteile sind aus heutiger Sicht nicht
mehr steuerverfangen.

Ab dem 1.1.2011 angeschaffte Fondsanteile (Neuanteile) unterliegen — unabhangig von der Behaltedauer -
bei AnteilsverauBerung einer Besteuerung der realisierten Wertsteigerung. Die Besteuerung erfolgt durch
die depotfiihrende Stelle, welche auf die Differenz zwischen dem VerauBerungserldés und dem steuerlich
fortgeschriebenen Anschaffungswert (Anschaffungskosten werden um ausschiittungsgleiche Ertrage er-
hoht und um steuerfreie Ausschiittungen vermindert) 27,5% KESt einbehalt.

e) Verlustausgleich auf Depotebene des Anteilscheininhabers:

Ab 1.4. 2012 hat die depotfiihrende Bank Kursgewinne und Kursverluste sowie Ertrage (ausgenommen
Kupons von Altbestand, Zinsertragen aus Geldeinlagen und Spareinlagen) aus allen Wertpapier-Arten von
allen Depots eines Einzelinhabers bei einem Kreditinstitut innerhalb eines Kalenderjahres gegenzurechnen
(sog. Verlustausgleich). Es kann maximal nur die bereits bezahlte KESt gutgeschrieben werden. Ubersteigen
27,5 % der realisierten Verluste die bereits bezahlte KESt, so wird der verbleibende Verlust fir zukiinftige
gegenrechenbare Gewinne und Ertrage bis zum Ende des Kalenderjahres in Evidenz gehalten. Etwaige wei-
tere im Kalenderjahr nicht mit (weiteren) Gewinnen bzw. Ertragen ausgeglichene Verluste verfallen. Eine
Verlustmitnahme Uber das Kalenderjahr hinaus ist nicht mdglich.

Anlegerinnen, deren Einkommensteuer-Tarifsatz unter 27,5% liegt, haben die Mdglichkeit, samtliche Kapi-
talertrage, die dem Steuersatz von 27,5 % unterliegen, im Rahmen der Einkommensteuererklarung zum ent-
sprechend niedrigeren Einkommensteuersatz zu besteuern (Regelbesteuerungsoption). Ein Abzug von Wer-
bungskosten (z.B. Depotspesen) ist dabei nicht moglich. Die vorab in Abzug gebrachte Kapitalertragsteuer
istim Rahmen der Steuererklarung riickerstattbar. Wiinscht der Steuerpflichtige nur einen Verlustausgleich
innerhalb der mit 27,5% besteuerten Kapitaleinkiinfte, kann er —isoliert von der Regelbesteuerungsoption -
die Verlustausgleichsoption ausiben. Dasselbe gilt in Fallen, in denen Entlastungsverpflichtungen auf-
grund von DBA wahrgenommen werden konnen. Eine Offenlegung samtlicher endbesteuerungsfahiger Ka-
pitalertrage ist dazu nicht erforderlich.

3. Betriebsvermogen

a) Besteuerung und Steuerabgeltung fur Anteile im Betriebsvermogen natlrlicher Personen

Flr natlrliche Personen, die Einkiinfte aus Kapitalvermdgen oder Gewerbebetrieb beziehen (Einzelunter-
nehmer, Mitunternehmer), gilt die Einkommensteuer fiir die KESt pflichtigen Ertrage (Zinsen aus Forde-
rungswertpapieren, in- und auslandische Dividenden und sonstige ordentliche Ertrage) durch den KESt Ab-
zug als abgegolten:

Ausschittungen (Zwischenausschiittungen) von Substanzgewinnen aus inlandischen Fonds und von aus-
schiittungsgleichen Substanzgewinnen aus auslandischen Subfonds waren bei GJ, die im Jahr 2012 begon-
nen haben, mit dem Tarif zu versteuern, danach kam der 27,5%ige Sondersteuersatz zur Anwendung (Ver-
anlagung).

Bei Fondsgeschaftsjahren, die nach dem 31.12.2012 begonnen haben, sind samtliche im Fondsvermdgen
realisierten Kursgewinne sofort steuerpflichtig (d.h. keine steuerfreie Thesaurierung von Substanzgewinnen
mehr moglich). Der 27,5%-ige KESt Abzug hat jedoch keine Endbesteuerungswirkung, sondern ist lediglich
eine Vorauszahlung auf den Sondereinkommensteuersatz im Wege der Veranlagung.
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Gewinne aus der VerauBerung des Fondsanteiles unterliegen grundsatzlich auch dem 27,5%-igen KESt
Satz. Dieser KESt Abzug ist wiederum nur eine Vorauszahlung auf den im Wege der Veranlagung zu erhe-
benden Sondereinkommensteuersatz iHv. 27,5% (Gewinn = Differenzbetrag zwischen VerduBerungserlos
und Anschaffungskosten; davon sind die wahrend der Behaltedauer bzw. zum Verkaufszeitpunkt bereits ver-
steuerten ausschuittungsgleichen Ertrage in Abzug zu bringen; die ausschittungsgleichen Ertrage sind in
Form eines steuerlichen ,Merkpostens" liber die Behaltedauer des Fondsanteiles auB3erbilanziell mitzufih-
ren. Unternehmensrechtliche Abschreibungen des Fondsanteils kiirzen entsprechend die ausschittungs-
gleichen Ertrage des jeweiligen Jahres).

Bei Depots im Betriebsvermogen ist ein Verlustausgleich durch die Bank nicht zulassig. Eine Gegenrech-
nung ist nur Gber die Steuererklarung maoglich.

b) Besteuerung bei Anteilen im Betriebsvermdgen juristischer Personen

Die im Fonds erwirtschafteten ordentlichen Ertrage (z.B. Zinsen, Dividenden) sind grundsatzlich steuer-
pflichtig.

Steuerfrei sind jedoch
inlandische Dividenden (die bei Zufluss an den Fonds abgezogene KESt ist riickerstattbar)
Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-K&rperschaften
Gewinnanteile aus Beteiligungen an auslandischen Koérperschaften, die mit einer inlandischen unter § 7
Abs. 3 KStG fallenden Korperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansassigkeitsstaat eine umfas-
sende Amtshilfe besteht.

Dividenden aus anderen Landern sind KoSt-pflichtig.

Auf andere Besonderheiten des Korperschaftsteuergesetzes iZm Dividenden wird hier mangels Relevanz
far Investmentfonds nicht eingegangen.

Bei Fondsgeschaftsjahren, die nach dem 31.12.2012 begonnen haben, sind samtliche im Fondsvermdgen
realisierten Kursgewinne sofort steuerpflichtig (d.h. keine steuerfreie Thesaurierung von Substanzgewinnen
mehr moglich).

Sofern keine Befreiungserklarung gemaB § 94 Z 5 EStG vorliegt, hat die kuponauszahlende Stelle auch fiir
Anteile im Betriebsvermdgen von der Ausschuittung Kapitalertragssteuer einzubehalten bzw. Auszahlungen
aus Thesaurierungsfonds als KESt an die Finanz abzufiihren. Eine in Abzug gebrachte und an das Finanzamt
abgefiihrte KESt kann auf die veranlagte Kérperschaftsteuer angerechnet bzw. riickerstattet werden.

Gewinne aus der VerauBerung des Fondsanteiles unterliegen der normalen Korperschaftssteuer (aktueller
Satz siehe § 22 Abs 1 bzw Abs 2 KStG). Kursverluste bzw. Teilwertabschreibungen sind steuerlich sofort
abzugsfahig.

4, Korperschaften mit Einkiinften aus Kapitalvermégen

Soweit Kérperschaften (z.B. Vereine) Einkiinfte aus Kapitalvermogen beziehen, gilt die Kérperschaftsteuer
durch den Steuerabzug als abgegolten. Eine KESt auf steuerfreie Dividenden ist rlickerstattbar.

Fur Zuflisse ab dem 1.1.2016 erhoht sich der KESt-Satz von 25% auf 27,5%. Flir Korperschaften mit Einkiinf-
ten aus Kapitalvermdgen bleibt es jedoch fiir diese Einkiinfte beim normalen KOSt-Satz.

Wenn nicht die kuponauszahlende Stelle bei diesen Steuerpflichtigen weiterhin den 27,5%-igen KESt-Satz
anwendet, kann der Steuerpflichtige die zu viel einbehaltene KESt beim Finanzamt riickerstatten lassen.

Privatstiftungen unterliegen mit den im Fonds erwirtschafteten Ertragen grundsétzlich dem normalen KOSt-
Satz (Zwischensteuer). Aktueller Satz siehe § 22 Abs 2 KStG.

Steuerfrei sind jedoch inlandische Dividenden (die bei Zufluss an den Fonds abgezogene KESt ist riicker-
stattbar) und Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Kdrperschaften sowie aus Beteiligungen an auslandi-
schen Korperschaften, die mit einer inlandischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Korperschaft vergleichbar
sind und mit deren Ansassigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht.
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Dividenden aus anderen Landern sind KoSt-pflichtig.

Auf andere Besonderheiten des Korperschaftsteuergesetzes iZm Dividenden wird hier mangels Relevanz
far Investmentfonds nicht eingegangen.

Mindestens 60% aller realisierten wenn auch thesaurierten Substanzgewinne (Kursgewinne aus realisierten
Aktien und Aktienderivaten sowie aus Anleihen und Anleihederivaten) unterliegen ebenfalls der 25%-igen
Zwischensteuer. Insoweit die realisierten Substanzgewinne ausgeschluittet werden, sind diese voll steuer-
pflichtig (werden z.B. 100 % ausgeschiittet, sind 100% steuerpflichtig, werden z.B. 75% ausgeschittet, sind
75% steuerpflichtig).

Ab dem 01.01.2011 angeschaffte Fondsanteile unterliegen bei AnteilsverauBerung einer Besteuerung der
realisierten Wertsteigerung. Bemessungsgrundlage flr die Besteuerung ist die Differenz aus dem Verkaufs-
erlés und dem steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswert der Fondsanteile. Fir Zwecke des steuerlich
fortgeschriebenen Anschaffungswerts erhohen wahrend der Behaltedauer versteuerte Ertrage die Anschaf-
fungskosten des Anteilscheines, wahrend erfolgte Ausschiittungen bzw. ausgezahlte KESt die Anschaf-
fungskosten vermindern.

lll. Stichtag fiir den Rechnungsabschluss
Angabe der Haufigkeit und Form der Ausschiittung

Das Rechnungsjahr des Fonds ist die Zeit vom 01.03 bis 28./29.02. des nachsten Kalenderjahres.

Die Ausschittung/Auszahlung gemaB § 58 Abs 2 InvFG (bei thesaurierenden, nicht jedoch bei vollthesau-
rierenden Fonds) bzw. gemaB Artikel 6 der Fondsbestimmungen erfolgt ab dem 30. April des folgenden
Rechnungsjahres.

Zwischenausschittungen sind maoglich.

IV. Abschlusspriifer

Die Abschlusspriifer gemaB § 49 Abs 5 InvFG sind die KPMG Austria AG Wirtschaftsprifungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft und die Deloitte Audit Wirtschaftsprifungs GmbH.

Nahere Angaben zu den mit der Abschlussprifung betrauten natiirlichen Personen finden Sie im jeweili-
gen Rechenschaftsbericht.

V. Angaben iiber die Art und die Hauptmerkmale der Anteile, insbesondere:

1. Artdes Rechts (dingliches, Forderungs- oder anderes Recht), das der Anteil reprasentiert
Originalurkunden oder Zertifikate liber diese Urkunden, Eintragung in einem Register oder auf
einem Konto
Merkmale der Anteile: Namens- oder Inhaberpapiere, gegebenenfalls Angabe der Stiickelung und
der Bruchteile
Beschreibung des Stimmrechts der Anteilinhaber, falls dieses besteht

Jeder Erwerber eines Anteilscheines einer Anteilsgattung erwirbt in der Héhe der darin verbrieften Mitei-
gentumsanteile aliquot Miteigentum an samtlichen Vermogenswerten des Fonds. (dingliches Recht).

Das Miteigentum an den zum Fonds gehdrigen Vermégenswerten ist je Anteilsgattung in gleiche Mitei-
gentumsanteile zerlegt. Die Anzahl der Miteigentumsanteile ist nicht begrenzt.

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkorpert.

Die Anteilscheine werden je Anteilsgattung in Sammelurkunden (§ 24 Depotgesetz, BGBI. Nr. 424/1969 in
der jeweils geltenden Fassung) dargestellt.
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Fir den Fonds werden aktuell die unter I. Allgemeines angefiihrten Anteilsgattungen ausgegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich zudem vor weitere Anteilsgattungen mit verschiedenen Ausge-
staltungsmerkmalen, insbesondere hinsichtlich der Verwendung der Ertragnisse, des Ausgabeaufschlags,
des Ricknahmeabschlags, der Wahrung des Anteilswertes, der Verwaltungsgeblhr oder einer Kombina-
tion dieser Merkmale, auszugeben. Es ist nicht jedoch notwendig, dass Anteile einer Anteilsgattung im
Umlauf sind.

Die Verwaltungsgesellschaft darf mit Zustimmung ihres Aufsichtsrates die Miteigentumsanteile teilen
(splitten) und zusatzlich Anteilscheine an die Anteilsinhaber ausgeben oder die alten Anteilscheine in neue
umtauschen, wenn sie zufolge der Hohe des errechneten Anteilswertes eine Teilung der Miteigentumsan-
teile als im Interesse der Miteigentimer gelegen erachtet.

Die Anteilscheine lauten auf Inhaber. Eine Eintragung in einem Register ist nicht vorgesehen.
Mit den Anteilscheinen sind keine Stimmrechte verbunden.

2. Voraussetzungen, unter denen die Auflosung des Fonds beschlossen werden kann;
Einzelheiten der Auflésung, insbesondere in Bezug auf die Rechte der Anteilinhaber

a) Kiindigung der Verwaltung

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds in folgenden Fallen kiindigen/beenden:

i) mit Bewilligung der FMA, erfolgter Veroffentlichung und unter Einhaltung einer Frist von (zumindest)
sechs Monaten. Diese Frist kann auf (zumindest) 30 Tage reduziert werden, wenn samtliche Anteilin-
haber nachweislich informiert wurden, wobei dabei eine Veroffentlichung unterbleiben kann. Die An-
teilinhaber konnen (vorbehaltlich einer Preisaussetzung) wahrend der jeweils genannten Frist ihre
Fondsanteile gegen Auszahlung des Riicknahmepreises zurlickgeben.

ii) mit sofortiger Wirkung (Tag der Veréffentlichung) und unter gleichzeitiger Anzeige an die FMA, wenn
das Fondsvermogen EUR 1.150.000,- unterschreitet.

Eine Klindigung gemaR ii) ist wahrend einer Kiindigung gemas i) nicht zulassig.

Endet die Verwaltung durch Kiindigung, hat die Verwaltungsgesellschaft die Abwicklung einzuleiten. Mit
Beginn der Abwicklung tritt an die Stelle des Rechts der Anteilinhaber auf Verwaltung das Recht auf ord-
nungsgemaBe Abwicklung und an die Stelle des Rechts auf jederzeitige Riickzahlung des Anteilswertes
das Recht auf Auszahlung des Liquidationserléses nach Ende der Abwicklung, wobei auf Verlangen eines
Anteilinhabers fir illiquid gewordene Vermogenswerte auch eine Auskehrung zulassig ist, sofern alle tbri-
gen Anteilinhaber dieser anteiligen Auskehrung ausdriicklich zustimmen.

b) Ubertragung der Verwaltung

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds mit Bewilligung der FMA, erfolgter Veroffent-
lichung und unter Einhaltung einer Frist von (zumindest) 3 Monaten auf eine andere Verwaltungsgesell-
schaft Gibertragen. Diese Frist kann auf (zumindest) 30 Tage reduziert werden, wenn samtliche Anteilinha-
ber nachweislich informiert wurden, wobei dabei eine Veréffentlichung unterbleiben kann. Die Anteilinha-
ber konnen (vorbehaltlich einer Preisaussetzung) wahrend der genannten Frist ihre Fondsanteile gegen
Auszahlung des Riicknahmepreises zurlickgeben.

c) Verschmelzung/Zusammenlegung des Fonds mit einem anderen Investmentfonds

Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Einhaltung bestimmter gesetzlicher Voraussetzungen sowie mit
Bewilligung der FMA den Fonds mit einem anderen Investmentfonds verschmelzen/zusammenlegen, wo-
bei dabei eine Veroffentlichung (unter Einhaltung einer Frist von (zumindest) 3 Monaten) bzw. Information
Uber die Details an die Anteilinhaber (unter Einhaltung einer Frist von (zumindest) 30 Tagen) zu erfolgen
hat. Die Anteilinhaber kdnnen wahrend der genannten Frist ihre Fondsanteile gegen Auszahlung des Ruck-
nahmepreises zuriickgeben oder gegebenenfalls in Anteile eines anderen Investmentfonds mit ahnlicher
Anlagepolitik umtauschen.
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In den Fallen der Fondszusammenlegung haben die Anteilinhaber einen Anspruch auf Umtausch der An-
teile entsprechend dem Umtauschverhaltnis sowie auf allfallige Auszahlung eines Spitzenausgleiches.

d) Abspaltung des Fondsvermdgens

Die Verwaltungsgesellschaft kann unvorhersehbar illiquid gewordene Titel, die sich im Fonds befinden,
nach Bewilligung der FMA und Veroéffentlichung abspalten. Die Anteilinhaber werden entsprechend ihrer
Anteile Miteigentimer am abgespaltenen Fonds, der von der Depotbank abgewickelt wird. Nach Abwick-
lung erfolgt die Auszahlung des Erldses an die Anteilinhaber.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach Anzeige bei der FMA bestimmte Vermogenswerte, deren wirtschaft-
liche oder rechtliche Merkmale sich erheblich verandert haben oder aufgrund auBergewdhnlicher Um-
stande unsicher geworden sind, von den anderen Vermogenswerten des Fonds trennen.

e) Andere Beendigungsgriinde des Fonds

Das Recht der Verwaltungsgesellschaft zur Verwaltung eines Fonds erlischt mit dem Wegfall der Konzes-
sion flr das Investmentgeschaft oder der Zulassung gemaB der Richtlinie 2009/65/EG oder mit dem Be-
schluss ihrer Auflésung oder mit dem Entzug der Berechtigung.

Endet die Verwaltung durch Wegfall der Konzession, ibernimmt die Depotbank die vorlaufige Verwaltung
und muss flir den Fonds, sofern sie dessen Verwaltung nicht binnen sechs Monaten auf eine andere Ver-
waltungsgesellschaft ibertragt, die Abwicklung einleiten.

Mit Beginn der Abwicklung tritt an die Stelle des Rechts der Anteilinhaber auf Verwaltung das Recht auf
ordnungsgemaBe Abwicklung und an die Stelle des Rechts auf jederzeitige Riickzahlung des Anteilswertes
das Recht auf Auszahlung des Liquidationserléses nach Ende der Abwicklung, wobei auf Verlangen eines
Anteilinhabers fir illiquid gewordene Vermogenswerte auch eine Auskehrung zulassig ist, sofern alle tbri-
gen Anteilinhaber dieser anteiligen Auskehrung ausdricklich zustimmen.

VI. Angabe der Borsen oder Markte, an denen die Anteile notiert oder gehandelt werden

Die Ausgabe- und Ricknahme der Anteile erfolgt durch die Depotbank. Die Verwaltungsgesellschaft be-
halt sich die Maoglichkeit vor, die Einflihrung des Fonds an einer Borse zu veranlassen.

VIl. Modalitaten und Bedingungen fiir die Ausgabe und/oder den Verkauf der Anteile

1. Ausgabe von Anteilen

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine ist grundsatzlich nicht be-
schrankt. Die Anteile kdnnen bei den im Anhang aufgefiihrten Zahl- und Einreichstellen erworben werden.
Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich vor, die Ausgabe von Anteilen voribergehend oder vollstandig
einzustellen.

2. Ausgabeaufschlag

Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Wert eines Anteiles zur Abgeltung der Ausgabekosten der
Verwaltungsgesellschaft ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet werden.

Der Ausgabeaufschlag betragt bis zu 5,00% des Wertes eines Anteiles. Fur die Ermittlung des Ausgabe-
preises wird der sich ergebende Betrag aufgerundet.

Der derzeit aktuelle maximale Ausgabeaufschlag sowie die Rundungsregel fir den Ausgabepreis der je-
weiligen Anteilsgattung ist unter I. Allgemeines ersichtlich.

Der Ausgabeaufschlag kann bei kurzer Anlagedauer die Performance reduzieren oder sogar ganz aufzeh-
ren. Aus diesem Grund empfiehlt sich beim Erwerb von Anteilscheinen eine langere Anlagedauer.
3. Abrechnungsstichtag

12
IQAM Equity Emerging Markets Ausgabe 02/2026



Der zur Abrechnung kommende gliltige Ausgabepreis ist der ermittelte Rechenwert des ersten Bankar-
beitstages (ausgenommen Karfreitag und Silvester), der dem Bankarbeitstag folgt, an dem die Order bei
der Depotbank/Verwahrstelle bis spatestens 13:30 Uhr bei Ordererteilung Giber ein elektronisches System
oder ansonsten bis spatestens 12:30 Uhr (hiermit umfasst unter anderem Ordererteilung per Fax, Email
und Telefon) vorliegt (=Berechnungstag), gegebenenfalls zuzliglich des Ausgabeaufschlags.

Die Verwaltungsgesellschaft wird zudem im Vorhinein auf ihrer Homepage (www.igam.com) im Dokument
.Liste weiterer handelsfreier Tage" (siehe ,Downloads”, Punkt ,Fonds allgemein®) bekannt geben, an wel-
chen Tagen eine Preisberechnung sowie eine Ausgabe und Riicknahme von Anteilscheinen infolge aus-
landischer Borsenfeiertage nicht erfolgt.

Sollte ein solcher Tag auf den letzten Berechnungstag eines Monats fallen, so wird fiir statistische Zwecke
ein indikativer Kurs Uber die Kursprovider veroffentlicht, eine Ausgabe und Rlicknahme von Anteilscheinen
erfolgt zu diesem indikativen Kurs jedoch nicht.

Die Wertstellung der Belastung des Kaufpreises erfolgt zwei Bankarbeitstage (ausgenommen Karfreitag
und Silvester) nach dem Abrechnungsstichtag. Sollte die Abrechnungswahrung an diesem Tag nicht ge-
handelt werden (Valutafeiertag), erfolgt die Wertstellung der Belastung an dem nachstfolgenden Bankar-
beitstag, an dem die Abrechnungswahrung gehandelt wird.

Die Annahmeschlusszeiten fiir Anteilscheingeschifte beziehen sich auf das Einlangen der Kaufauf-
trage bei der Depotbank und / oder einer Zahlistelle des Fonds. Abhéngig von lhrer tatsachlichen Or-
derannahmestelle sind Weiterleitungszeiten einzurechnen. Bitte erkundigen Sie sich diesbeziiglich
bei lhrem Kundenbetreuer.

VIIl. Modalitaten und Bedingungen des Riickkaufs und der Riicknahme der Anteile
Voraussetzungen, unter denen der Riickkauf und die Riicknahme ausgesetzt werden kénnen

1. Riicknahme von Anteilen

Die Anteilsinhaber kdnnen jederzeit die Ricknahme der Anteile durch Vorlage der Anteilscheine oder
durch Erteilung eines Ricknahmeauftrages bei der Depotbank verlangen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Riicknahmepreis zurtickzu-
nehmen.

Die Auszahlung des Riickgabepreises sowie die Errechnung und Veroffentlichung des Rliicknahmepreises
kann unter gleichzeitiger Mitteilung an die Finanzmarktaufsicht und entsprechender Veréffentlichung vo-
ribergehend unterbleiben und vom Verkauf von Vermégenswerten des Fonds sowie vom Eingang des Ver-
wertungserldses abhangig gemacht werden, wenn auBergewohnliche Umstande vorliegen, die dies unter
Berucksichtigung berechtigter Interessen der Anteilinhaber erforderlich erscheinen lassen. Die Wiederauf-
nahme der Ricknahme der Anteilscheine ist ebenfalls der FMA mitzuteilen und den Anteilinhabern mittels
Veroffentlichung bekannt zu geben.

2. Aussetzung

Die Auszahlung des Riickgabepreises sowie die Errechnung und Veroffentlichung des Rliicknahmepreises
kann unter gleichzeitiger Mitteilung an die FMA und entsprechender Veroffentlichung vortibergehend un-
terbleiben und vom Verkauf von Vermdgenswerten des Fonds sowie vom Eingang des Verwertungserloses
abhangig gemacht werden, wenn auBergewohnliche Umstande vorliegen, die dies unter Beriicksichtigung
berechtigter Interessen der Anteilinhaber erforderlich erscheinen lassen. AuBBergewdhnliche Umstande
konnen insbesondere erhebliche Marktverwerfungen, sanktionsbedingte Handelsbeschrankungen, Liqui-
ditatsengpasse, Bewertungs- oder Abwicklungsstorungen, oder schwerwiegende operative Ereignisse
(z.B. IT- oder Cybervorfalle) oder die Vorbereitung von FondsmaBnahmen (z.B. Auflésung oder Verschmel-
zung) sein. Die Wiederaufnahme der Riicknahme der Anteilscheine ist den Anteilinhabern ebenfalls be-
kannt zu geben.
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3. Riicknahmeabschlag

Bei Ricknahme der Anteilscheine ist flir vor dem 30.09.2010 ausgegebene Anteilsgattungen kein Riick-
nahme-abschlag zu bezahlen. Der Ricknahmepreis ergibt sich aus dem abgerundeten Anteilswert.

Fir ab dem 01.10.2010 neu auszugebende Anteilsgattungen kann bei der Rliicknahme von Anteilscheinen
die Verwaltungsgesellschaft einen Abschlag von bis zu 5,00% vom Anteilswert einbehalten. Fir die Ermitt-
lung des Riucknahmepreises wird der sich ergebende Betrag abgerundet.

Der derzeit aktuelle maximale Ricknahmeabschlag sowie die Rundungsregel fur den Rlicknahmepreis der
jeweiligen Anteilsgattung ist unter I. Allgemeines ersichtlich.

Die Summe aus Ausgabeaufschlag und Riicknahmeabschlag einer Anteilscheingattung darf 5,00 vH nicht
Ubersteigen.

Ein etwaiger Ricknahmeabschlag kann die Performance des Fonds reduzieren oder sogar ganz aufzehren.
4. Abrechnungsstichtag

Der zur Abrechnung kommende gliltige Ricknahmepreis ist der ermittelte Rechenwert des ersten Bankar-
beitstages (ausgenommen Karfreitag und Silvester), der dem Bankarbeitstag folgt, an dem die Order bei
der Depotbank/Verwahrstelle bis spatestens 13:30 Uhr bei Ordererteilung Uber ein elektronisches System
oder ansonsten bis spatestens 12:30 Uhr (hiermit umfasst unter anderem Ordererteilung per Fax, Email
und Telefon) vorliegt (=Berechnungstag), gegebenenfalls abziiglich des Riicknahmeabschlags.

Die Verwaltungsgesellschaft wird zudem im Vorhinein auf ihrer Homepage (www.igam.com) im Dokument
.Liste weiterer handelsfreier Tage" (siehe ,Downloads”, Punkt ,Fonds allgemein®) bekannt geben, an wel-
chen Tagen eine Preisberechnung sowie eine Ausgabe und Riicknahme von Anteilscheinen infolge aus-
landischer Borsenfeiertage nicht erfolgt.

Sollte ein solcher Tag auf den letzten Berechnungstag eines Monats fallen, so wird fur statistische Zwecke
ein indikativer Kurs Uber die Kursprovider veroffentlicht, eine Ausgabe und Riicknahme von Anteilscheinen
erfolgt zu diesem indikativen Kurs jedoch nicht.

Die Wertstellung der Gutschrift des Erloses erfolgt zwei Bankarbeitstage (ausgenommen Karfreitag und
Silvester) nach dem Abrechnungsstichtag. Sollte die Abrechnungswahrung an diesem Tag nicht gehandelt
werden (Valutafeiertag), erfolgt die Wertstellung der Gutschrift an dem nachstfolgenden Bankarbeitstag,
an dem die Abrechnungswahrung gehandelt wird.

Die Annahmeschlusszeiten fiir Anteilscheingeschiafte beziehen sich auf das Einlangen der Ver-
kaufsauftrage bei der Depotbank und / oder einer Zahlstelle des Fonds. Abhéngig von lhrer tatsachli-
chen Orderannahmestelle sind Weiterleitungszeiten einzurechnen. Bitte erkundigen Sie sich diesbe-
ziiglich bei lhrem Kundenbetreuer.

Vlll.a. Liquiditatsmanagement-Instrumente

Zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber hat die Verwaltungsgesellschaft neben der in Punkt V.d. be-
schriebenen Abspaltung und der in Punkt VIII. beschriebenen Aussetzung die folgenden Liquiditatsmanage-
ment-Instrumente vorgesehen: Ricknahmebeschrankung und Verldngerung der Kiindigungsfrist.

Ein zeitgleicher Einsatz ausgewahlter Liquiditatsmanagement-Instrumente ist zulassig, wenn dies zur Wah-
rung der Interessen der Anleger erforderlich ist.

Ricknahmebeschrankung

Eine Ricknahmebeschrankung kann voriibergehend unter Berticksichtigung der Marktverhaltnisse und er-
warteter Zahlungsstrome aktiviert werden.

Modalitat: Erfasst sind sdmtliche Riicknahmeauftrage, die zum Zeitpunkt der Aktivierung der Riicknahme-
beschrankung noch nicht ausgefiihrt sind. Fur die Dauer der Aktivierung werden alle betroffenen Riicknah-
meantrage entsprechend der Ausfiihrungsquote anteilig ausgefihrt.
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Der nicht ausgefuihrte Teil des Rliicknahmeauftrags verfallt und es musste daflr gegebenenfalls erneut ein
Ricknahmeauftrag gestellt werden.

Verlangerung der Kiindigungsfrist

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ricknahmefrist (Kiindigungsfrist) voriibergehend verlangern.
Modalitat: Dies berthrt nicht die Ricknahmefrequenz. Die Verlangerung betrifft nur die Frist zwischen Or-
derannahmeschluss und Orderausfiihrung der Ricknahmen. Erfasst sind samtliche Riicknahmeauftrage,
die zum Zeitpunkt der Aktivierung der Verlangerung der Ricknahmefrist noch nicht ausgefiihrt sind.

Nach Deaktivierung werden alle offenen Ricknahmeauftrage gemaB der in Artikel 4 der Fondsbestimmun-
genund der hierim vorhergehenden Punkt VIII. des Prospekts definierten Modalitaten ausgefiihrt. Der Rlick-
nahmepreis richtet sich nach dem Anteilswert am Abrechnungsstichtag nach Ablauf der (verlangerten) Frist.

Informationen zu Aktivierung und Deaktivierung
Informationen zu Aktivierungen und Deaktivierungen werden den Anlegern Uber die Homepage der Verwal-
tungsgesellschaft unverziglich mitgeteilt.

IX. Ermittlung der Verkaufs- oder Ausgabe- und der Auszahlungs- oder Riicknahmepreise der An-
teile, insbesondere:

= Methode und Haufigkeit der Berechnung dieser Preise

= Angabe der mit dem Verkauf, der Ausgabe, der Riicknahme oder Auszahlung der Anteile
verbundenen Kosten

= Angabe von Art, Ort und Haufigkeit der Veroffentlichung dieser Preise

1. Berechnungsmethode

Zur Preisberechnung des Fonds werden grundsatzlich die jeweils letzten veroffentlichten Kurse der vom
Fonds erworbenen Vermégenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veroffentlichte Bewertungskurs
aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situationen ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall
nicht den tatsachlichen Werten, so kann eine Preisberechnung fiir den Fonds unterbleiben, wenn dieser
5% oder mehr seines Fondsvermogens in Vermdgenswerte investiert hat, die keine marktkonformen Kurse
aufweisen.

2. Haufigkeit der Preisberechnung

Der Ausgabe- und Riicknahmepreis, wird grundsatzlich an jedem 0Osterreichischen Borsentag mit Aus-
nahme von Gsterreichischen Bankfeiertagen (= Berechnungstag) von der Depotbank ermittelt.

Die Verwaltungsgesellschaft wird zudem im Vorhinein auf ihrer Homepage (www.igam.com) im Dokument
.Liste weiterer handelsfreier Tage" (siehe ,Downloads”, Punkt ,Fonds allgemein*) bekannt geben, an wel-
chen Tagen eine Preisberechnung sowie eine Ausgabe und Riicknahme von Anteilscheinen infolge aus-
landischer Borsenfeiertage nicht erfolgt.

Sollte ein solcher Tag auf den letzten Berechnungstag eines Monats fallen, so wird fir statistische Zwecke
ein indikativer Kurs iber die Kursprovider veroffentlicht, eine Ausgabe und Riicknahme von Anteilscheinen
erfolgt zu diesem indikativen Kurs jedoch nicht.

3. Kosten bei der Ausgabe und Riicknahme

Die Ausgabe und Ricknahme der Anteile durch die Depotbank bzw. der Erwerb der Anteile bei einer der
im Anhang 1 angefiihrten Zahl- und Einreichstellen erfolgt ohne Berechnung zusétzlicher Kosten mit Aus-
nahme der Berechnung des Ausgabeaufschlags bei Ausgabe von Anteilscheinen bzw. des Riicknahmeab-
schlags bei Ricknahme von Anteilen.

Inwieweit beim einzelnen Anleger fir den Erwerb und die Riickgabe von Anteilscheinen neben dem Aus-
gabeaufschlag und/oder Riicknahmeabschlag zuséatzliche Geblihren verrechnet werden, hdngt von den
individuellen Vereinbarungen des Anlegers mit dem jeweiligen depotfihrenden Kreditinstitut ab und unter-
liegt daher nicht der Einflussnahme durch die Verwaltungsgesellschaft.

15
IQAM Equity Emerging Markets Ausgabe 02/2026



4. Art, Ort und Haufigkeit der Veréffentlichung der Ausgabe- und Riicknahmepreise

Der Ausgabe- und Ricknahmepreis wird im Internet unter www.igam.com veréffentlicht.

X. Regeln fiir die Vermogensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschlieBlich der Er-
tragnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile.

Der Gesamtwert des Fonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehdérigen Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzliglich des Wertes der zum Fonds gehdrenden Finanzanla-
gen, Geldbetrage, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte, abzliglich Verbindlichkeiten von der De-
potbank zu ermitteln.

Die Kurswerte der einzelnen Vermdgenswerte werden nach folgenden Grundsatzen ermittelt:

a) Der Wertvon Vermdgenswerten, welche an einer Bérse oder an einem anderen geregelten Markt no-
tiert oder gehandelt werden, wird grundsatzlich auf der Grundlage des letzten verfligbaren Kurses er-
mittelt.

b) Sofern ein Vermdgenswert nicht an einer Bérse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder
gehandelt wird oder sofern flir einen Vermdgenswert, welcher an einer Bérse oder an einem anderen
geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsachlichen Marktwert nicht angemes-
sen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlassiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise
gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurlickgegriffen.

c) Anteile an OGAW oder OGA werden mit dem zuletzt verfligbaren Riicknahmepreisen bewertet bzw.
sofern deren Anteile an Bérsen oder geregelten Markten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils
letzten verfigbaren Schlusskursen.

d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Borse oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfligbaren Abwicklungspreises berech-
net.

Xl. Beschreibung der Regeln fiir die Ermittlung und Verwendung der Ertrage

1. Ertragnisse bei Ausschiittungsanteilscheinen (Ausschiitter)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse (Zinsen und Dividenden) kdnnen nach De-
ckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschiittet werden. Eine Aus-
schittung kann unter Berlicksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die
Ausschuttung von Ertragen aus der VerauBBerung von Vermodgenswerten des Investmentfonds einschlieB3-
lich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschiittung aus der Fondssub-
stanz sowie Zwischenausschiittungen sind zulassig.

Das Fondsvermogen darf durch Ausschittungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolu-
men fur eine Kiindigung unterschreiten.

Die Betrage sind an die Inhaber von Ausschittungsanteilscheinen ab 30.04. des folgenden Rechnungsjah-
res auszuschutten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 30.04. der gemaB InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur De-
ckung einer auf den ausschittungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerab-
fuhrpflicht zu verwenden ist.

2. Ertragnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)
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Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschittet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.04. der gemaB InvFG ermittelter Betrag aus-
zuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschuttungsgleichen Ertrag des Anteilschei-
nes entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

3. Ertragnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschittet. Es wird keine Auszahlung gemaB InvFG vorgenommen. Der fiir das Unterbleiben der KESt-
Auszahlung auf den Jahresertrag gemaB InvFG maBgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 30.04. des folgenden
Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotfliihrenden
Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden
konnen, die entweder nicht der inlandischen Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen oder bei
denen die Voraussetzungen fiir eine Befreiung gemal Einkommensteuergesetzes (§ 94) vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erflllt, ist der gemaB InvFG ermittelte
Betrag durch Gutschrift des jeweils depotfiihrenden Kreditinstituts auszuzahlen.

4. Ertrignisse bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer
Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung erfolgt ausschlieBlich im Ausland.

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschittet. Es wird keine Auszahlung gemaB InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteil-
scheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilsinhabern gehalten werden kénnen, die entweder nicht
der inlandischen Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen
flr eine Befreiung gemaB Einkommensteuergesetzes (§ 94) bzw. fiir eine Befreiung von der Kapitalertrags-
steuer vorliegen.

XIl. Beschreibung der Anlageziele des Fonds, einschlieBlich der finanziellen Ziele (z. B. Kapital-
oder Ertragssteigerung), der Anlagepolitik (z. B. Spezialisierung auf geographische Gebiete
oder Wirtschaftsbereiche), etwaiger Beschriankungen bei dieser Anlagepolitik sowie Angabe
etwaiger Techniken und Instrumente oder Befugnisse der Kredit aufnahme, von denen
bei der Verwaltung des Fonds Gebrauch gemacht werden kann

HINWEIS:

Der Fonds strebt zu jeder Zeit die Erreichung der Anlageziele an, es kann jedoch nicht zugesichert
werden, dass diese Ziele auch tatsachlich erreicht werden.

Die nachstehende Beschreibung beriicksichtigt nicht das individuelle Risikoprofil des Anlegers und
ist hierzu ggf. eine personliche fachgerechte Anlageberatung empfehlenswert / angebracht.

Ziel ist die langfristige Outperformance der Aktienmarkte der Emerging Markets.

Der Fonds wird dazu je nach Einschatzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Bérsenaussich-
ten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen
zugelassenen Vermogensgegenstande (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile
und Finanzinstrumente) erwerben und verauBern.

Fur den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermogens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpa-
piere aus Schwellenlandern erworben. Die Investition erfolgt dabei in Form von direkt erworbenen Einzelti-
teln, sohin nicht indirekt oder direkt tGiber Investmentfonds oder tber Derivate.
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Fir den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermogens Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum
amtlichen Handel an einer Bérse zugelassen sind oder auf einem organisierten Markt notieren, erworben,
wobei die Investition dabei in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt Gber
Investmentfonds oder uber Derivate erfolgt.

Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kiindbare Einlagen dirfen bis zu 49 vH des Fondsvermo-
gens

erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begriindeten An-
nahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unter-

schreiten und einen hoheren Anteil an Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen mit einer Laufzeit von

hochstens 12 Monaten aufweisen.

Die Investition in andere Investmentfonds ist mit 10 vH des Fondsvermogens begrenzt.

Es kdnnen Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen beziehungsweise -
instrumente und/oder Anlagestrategie von jener des IQAM Equity Emerging Markets in folgenden Punk-

ten abweichen kdénnen:

Anlagerestriktion des IQAM Equity Emerging
Markets

Abweichungen bei den eingesetzten Anteilen an
Investmentfonds

Fir den Fonds werden mindestens 51% des
Fondsvermogens Aktien und Aktien gleichwertige
Wertpapiere aus Schwellenlandern erworben

Anderer Veranlagungsschwerpunkt wie insbeson-
dere Veranlagung in Rentenfonds, andere Aktien-
fonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder De-
rivatefonds

Geldmarktinstrumente bis zu 49% des Fondsver-
mogens

Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsver-
mogens

Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente bis zu 10% des Fondsver-
mogens

Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente ohne Beschrankung

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von
einem Mitgliedstaat einschlieBlich seinen Gebiets-
korperschaften, von einem Drittstaat oder von in-
ternationalen Organisationen 6ffentlich-rechtli-
chen Charakters, denen ein oder mehrere Mit-
gliedstaaten angehoren begeben oder garantiert
werden, bis zu 35% des Fondsvermdgens

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von
einem Mitgliedstaat einschlieBlich seinen Gebiets-
korperschaften, von einem Drittstaat oder von in-
ternationalen Organisationen offentlich-rechtli-
chen Charakters, denen ein oder mehrere Mit-
gliedstaaten angehoren begeben oder garantiert
werden, zu mehr als 35% des Fondsvermogens

Derivate Instrumente als Teil der Anlagestrategie
bis zu 49% des Fondsvermogens

Derivate Instrumente als Teil der Anlagestrategie
ohne Beschriankung

Sicht- / kiindbare Einlagen bis zu 49% des Fonds-
vermogens

Sicht- / kiindbare Einlagen bis zu 100% des
Fondsvermogens

Einsatz von Pensionsgeschaften bis zu 49% des
Fondsvermogens

Einsatz von Pensionsgeschaften im gesetzlich zu-
Iassigen Umfang

Einsatz von Wertpapierleihegeschéafte bis zu 30%
des Fondsvermogens

Einsatz von Wertpapierleihegeschéafte im gesetz-
lich zulassigen Umfang

Der Fonds setzt im Rahmen der Veranlagung keine Total Return Swaps ein.

Derivative Instrumente dirfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermdogens und zur Absi-

cherung eingesetzt werden.

Die Aufnahme von Krediten ist bis zu 10 v.H. des Fondsvermdgens kurzfristig zulassig.

Veranlagungen in Wertpapieren enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risiken. Die Ri-
siken, die typischer Weise mit einem Fonds bzw. mit einer Veranlagung in derivative Instrumente verbun-

den sind, werden in Punkt XIV. naher beschrieben.

IQAM Equity Emerging Markets
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Im Investmentprozess dieses Fonds werden dkologische (Environmental - , E), soziale (Social - ,,S*)
und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsfiihrung (Governance - ,,G“) betreffende Kri-
terien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt betrachtet. Es handelt sich hierbei um ein
Finanzprodukt im Sinne des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Nahere Informationen dazu sind dem Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Ab-
satze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2020/852 genannten Finanzprodukten“ zu entnehmen.

Der Investmentprozess dieses Fonds sieht die Berlicksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken vor. Nachhal-
tigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmens-
fihrung (ESG), deren Eintreten tatsachlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den
Wert der Investition des Fonds haben kdnnte. Diese Nachhaltigkeitsrisiken werden mit Blick auf ihre finan-
zielle Wirkung kontinuierlich analysiert und die sich hieraus ergebenden Erkenntnisse zu den Nachhaltig-
keitsrisiken einzelner Emittenten im Rahmen des Investmentprozesses bei der Bewertung der Ertrags- und
Risikoeinschatzung bericksichtigt.

Nachhaltigkeitsrisiken konnen auf alle bekannten Risikoarten einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit
dieser Risikoarten beitragen. Die Betroffenheit, Wahrscheinlichkeit und Schwere von Nachhaltigkeitsrisi-
ken unterscheidet sich je nach Branche, Geschaftsmodell und Nachhaltigkeitsstrategie des Emittenten.

Die Analyse der Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt auf Basis von 6ffentlich verfligbaren Informationen der Emit-
tenten (z. B. Geschafts- und Nachhaltigkeitsberichte) oder von internem Research sowie unter Verwen-
dung von Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen.

Es wird ein Sustainability Risk Committee als Kontrollinstrument eingesetzt, welches kontinuierlich die Be-
wertung von Nachhaltigkeitsrisiken einzelner Emittenten Gberpruft und konkrete Vorgaben fiir das unter
Nachhaltigkeitsrisiken investierbare Anlageuniversum gibt. Hierzu gehdren neben Informationen auf Ein-
zelemittentenebene ebenso Einschatzungen, welche auf Basis einer globalen Wirtschaftsanalyse getroffen
werden (Einfluss von Nachhaltigkeitsrisiken auf das Wirtschaftswachstum oder die soziodemographisch
bedingte Nachfragesituation). Weiterhin erhalten die Mitarbeiter des Fondsmanagements Schulungen und
Weiterbildungen zum Thema Nachhaltigkeit.

Zudem wird ein internes ESG-Risikostufenmodell genutzt, welches flir die jeweiligen Emittenten eine ESG-
Risikoeinstufung vornimmt und Emittenten, die eine gewisse Mindesteinstufung nicht Uberschreiten, aus
dem Anlageuniversum ausschlieB8t. Das Anlageuniversum des Fonds wird auf solche Titel fokussiert, die
zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung geringere Nachhaltigkeitsrisiken bergen sollten.

Nachhaltigkeitsrisiken kdnnen sich im Investmentprozess negativ auf die Rendite dieses Fonds auswirken.
Insbesondere kénnen diese zu einer wesentlichen Verschlechterung der Finanzlage, der Rentabilitat oder
der Reputation der Emittenten flihren und sich erheblich auf das Bewertungsniveau der Investition auswir-
ken.

Neben Nachhaltigkeitsrisiken werden bei dem Fonds auch die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren (auch ,Principal Adverse Impacts” oder ,PAI“) berilicksichtigt. Nahere Informatio-
nen zu der Art und Weise der Berucksichtigung der nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-
ren sind dem Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verord-
nung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten*
zu entnehmen.

Xlll. Techniken und Instrumente der Anlagepolitik

Der Fonds investiert gemaB den Anlage- und Emittentengrenzen des InvFG in Verbindung mit den Fonds-
bestimmungen und unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung.

Im Folgenden werden die flir Fonds allgemein geltenden Anlagegrenzen beschrieben. Die Fondsbestim-
mungen (vgl. Anhang 2) enthalten die flir den gegenstandlichen Fonds spezifischen Anlagegrenzen.

Der Referenzwert ,MSCI Emerging Markets" wird von einem Index-Anbieter bereitgestellt, der in das ,Re-
gister der Administratoren und Referenzwerte” nach Artikel 36 der VO (EU) 2016/1011 nicht eingetragen ist.
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Aufgrund der Ubergangsbestimmungen gemaB Art 51 Abs. 5 der EU (VO) 2016/1011 ist die Verwendung
des genannten Referenzwertes zulassig. Das Register ist auf der Website der European Securities and Mar-
kets Authority (,ESMA") frei zuganglich und wird regelmaBig aktualisiert.

Angaben zum ,Notfallplan” (robuster schriftlicher Plan) gemaB Referenzwerte-VO (VO (EU) 2016/1011).
Fiir den Fall einer wesentlichen Anderung des Referenzwertes oder fiir den Fall der Einstellung der Bereit-
stellung des Referenzwertes hat die Verwaltungsgesellschaft einen schriftlichen Notfallplan ausgearbeitet.
Die Verwaltungsgesellschaft kann den verwendeten Referenzwert im eigenen Ermessen durch einen an-
deren Referenzwert ersetzen, wenn dadurch die berechtigten Interessen der Anteilinhaber nicht verletzt
werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat daflir Sorge zu tragen, dass der Zeitraum fiir die Anwendung des
Notfallplanes moglichst kurzgehalten wird, sowie bei Wegfall des Referenzindex eine Adaptierung der
Fondsdokumente erfolgt. Der Notfallplan enthalt weiters eine Beschreibung des Prozesses, wie, bzw. nach
welchen Kriterien die Verwaltungsgesellschaft einen Ersatzindex sucht bzw. auswahlt. Der Notfallplan wird
einer jahrlichen Uberpriifung durch die Verwaltungsgesellschaft unterzogen und bei Bedarf entsprechend
angepasst. Nahere Informationen zum Notfallplan sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich.

1. Wertpapiere

Wertpapiere sind
Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere,
Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel,
alle anderen marktfahigen Finanzinstrumente (z.B. Bezugsrechte), die zum Erwerb von Finanzinstru-
menten im Sinne des InvFG durch Zeichnung oder Austausch berechtigen,
nach MaBgabe von § 69 InvFG, jedoch mit Ausnahme der in § 73 InvFG genannten Techniken und abgelei-
tete Finanzinstrumente (Derivate).

Wertpapiere schlieBen zudem
Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Investmentgesellschaft oder eines Investmentfonds,
Anteile an geschlossenen Fonds in Vertragsform,
Finanzinstrumente nach § 69 Abs 2 Z 3 InvFG

ein, sofern die in § 69 Abs 2 InvFG naher beschriebenen Kriterien erfillt sind.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Wertpapiere erwerben, die an einer im Anhang zu den Fondsbestim-
mungen genannten Bérsen des In- und Auslandes notiert oder an im Anhang genannten geregelten Mark-
ten gehandelt werden, die anerkannt und fur das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungs-
gemaB ist. Daneben kdnnen auch Wertpapiere aus Neuemissionen erworben werden, deren Emissionsbe-
dingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Borse oder an ei-
nem geregelten Markt zu beantragen, sofern ihre Zulassung spatestens vor Ablauf eines Jahres nach der
Emission erlangt wird.

2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide
sind, deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann und die die Voraussetzungen gemaB § 70 InvFG
erfillen.

Fir den Fonds diirfen Geldmarktinstrumente erworben werden, die

a) an einer derim Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten Borsen des In- und Auslandes notiert
oder an im Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten geregelten Markten gehandelt werden, die
anerkannt und flir das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemas ist.

b) Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, frei ibertragbar sind, liquide sind und deren Wert
jederzeit genau bestimmt werden kann, Giber die angemessene Informationen vorliegen, einschlieBlich
solcher Informationen, die eine angemessene Bewertung der mit der Anlage in solche Instrumente
verbundenen Kreditrisiken ermdglichen, dirfen erworben werden, auch wenn sie nicht an geregelten
Markten gehandelt werden, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente bereits Vor-
schriften Uber den Einlagen- und Anlegerschutz unterliegen, vorausgesetzt, sie werden

20
IQAM Equity Emerging Markets Ausgabe 02/2026



aa) von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Korperschaft oder der Zentralbank eines Mit-
gliedstaates, der Europaischen Zentralbank, der Europaischen Union oder der Europaischen In-
vestmentbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat, einem Gliedstaat der Fodera-
tion, oder von einer internationalen Einrichtung offentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens
ein Mitgliedstaat angehort, begeben oder garantiert oder

bb

~

von Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere an einem der im Anhang zu den Fondsbestim-
mungen genannten geregelten Markte gehandelt werden, oder

cc) von einem Institut begeben oder garantiert, das gemaB den im Gemeinschaftsrecht (= Unions-
recht) festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder von einem Institut begeben oder
garantiert, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der FMA mindestens so streng sind,
wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhalt, oder

dd

~

von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehdren, die von der FMA zugelassen
wurde, sofern fir Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften flr den Anlegerschutz gelten, die
denen der lit. aa bis cc gleichwertig sind und sofern es sich bei den Emittenten entweder um ein
Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Mio. EUR, das seinen Jahresabschluss
nach den Vorschriften der Richtlinie RL 2013/34/EU erstellt und veroffentlicht, oder um einen
Rechtstrager, der innerhalb einer eine oder mehrere borsennotierte Gesellschaften umfassenden
Unternehmensgruppe fiir die Finanzierung dieser Gruppe zustandig ist, oder um einen Rechtstra-
ger handelt, der in Unternehmens-, Gesellschafts- oder Vertragsform die wertpapiermaBige Unter-
legung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeraumten Kreditlinie finan-
zieren soll; die Kreditlinie hat durch ein Finanzinstitut gesichert zu sein, das selbst die in vorstehen-
der lit.cc genannten Kriterien erfuillt.

3. Nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Unbeschadet der Ausfliihrungen in den vorgehenden Absatzen dirfen insgesamt bis zu 10 vH des Fonds-
vermogens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden, die nicht an einer der im An-
hang zu den Fondsbestimmungen aufgefiihrten Borsen notiert oder an einem der in diesem Anhang ange-
fihrten geregelten Markte gehandelt werden und bei Neuemissionen von Wertpapieren, wenn keine dies-
bezligliche Zulassung vor Ablauf eines Jahres ab Emission erlangt wird.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Aktien oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche
Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 vH des Fondsver-
maogens zulassig.

4. Anteile an Investmentfonds (§ 71 InvFG)

a) Anteile an Investmentfonds (= Investmentfonds und Investmentgesellschaften offenen Typs), welche
die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG erflillen (OGAW), diirfen gemeinsam mit Fonds gemaR
nachstehender lit b) insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermdgens erworben werden, sofern diese ih-
rerseits zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermogens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

b) Anteile an Investmentfonds gem. § 71 InvFG, welche die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG
nicht zur Ganze erflillen (OGA) und deren ausschlieBlicher Zweck es ist,

beim Publikum beschaffte Gelder fiir gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz der Risikostreu-
ung in Wertpapieren und anderen liquiden Finanzanlagen zu investieren, und

deren Anteile auf Verlangen der Anteilinhaber unmittelbar oder mittelbar zu Lasten des Vermo-
gens der Fonds zurlickgenommen oder ausbezahlt werden,

diurfen gemeinsam mit Investmentfonds gemaf vorstehender lit. a) insgesamt bis zu 10 vH des Fonds-
vermogens erworben werden, sofern

aa) diese ihrerseits zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermdgens in Anteile anderer Investmentfonds
investieren und
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bb) diese nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche nach
Auffassung der FMA derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht (= Unionsrecht) gleichwertig ist
und ausreichende Gewahr flir die Zusammenarbeit zwischen den Behorden besteht, und

cc) das Schutzniveau der Anteilinhaber dem Schutzniveau der Anteilinhaber von Investmentfonds, die
die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG erfillen (OGAW), gleichwertig ist und insbesondere
die Vorschriften flr eine getrennte Verwahrung des Sondervermdgens, die Kreditaufnahme, die
Kreditgewahrung und Leerverkaufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforde-
rungen der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind, und

dd) die Geschaftstatigkeit Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich
ein Urteil Uber das Vermogen und die Verbindlichkeiten, die Ertrage und die Transaktionen im Be-
richtszeitraum zu bilden.

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des Schutzniveaus der Anteilinhaber im Sinne der lit. cc) sind die
in § 3 der Informationen- und Gleichwertigkeitsfestlegungsverordnung (IG-FestV) idgF genannten Kri-
terien heranzuziehen,

c¢) Firden Fonds diirfen auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die unmittelbar oder mittel-
bar von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die
Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder eine wesentliche
direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist.

d) Anteile an ein und demselben Investmentfonds diirfen bis zu 10 vH des Fondsvermdgens erworben
werden.

5. Derivative Finanzinstrumente
a) Notierte und nicht-notierte derivative Finanzinstrumente

Flr den Fonds dirfen abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), einschlieBlich gleichwertiger bar abge-
rechneter Instrumente, die an einer der im Anhang zu den Fondsbestimmungen angeflihrten geregelten
Markte gehandelt werden, oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Borse notiert sind oder
an einem geregelten Markt gehandelt werden (OTC-Derivate) eingesetzt werden, sofern
es sich bei den Basiswerten um Instrumente gemaB § 67 Abs 1 Z 1 bis 4 InvFG oder um Finanzindices,
Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen handelt, in welche der Fonds gemaB den in seinen Fondsbe-
stimmungen genannten Anlagezielen investieren darf,
die Gegenpartei bei Geschaften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorie
sind, die von der FMA durch Verordnung zugelassen wurden, und
die OTC-Derivate einer zuverlassigen und Uberprifbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und
jederzeit auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft zum angemessenen Zeitwert verauBert, liquidiert
oder durch ein Gegengeschaft glattgestellt werden kdnnen.
sie nicht zur Lieferung oder Ubertragung anderer als den in § 67 Abs 1 InvFG genannten Vermdgens-
werten fihren.

Miterfasst sind auch Instrumente, die die Ubertragung des Kreditrisikos der zuvor genannten Vermégens-
werte zum Gegenstand haben.

Der Einsatz derivativer Instrumente zur Absicherung bedeutet, dass der Einsatz derivativer Instrumente zur
Reduzierung von bestimmten Risiken des Fonds erfolgt (z.B. Marktrisiko), taktischer Natur ist und somit
eher kurzfristig erfolgt.

Der Einsatz derivativer Instrumente als Teil der Anlagestrategie bedeutet, dass derivative Instrumente auch
als Ersatz fur die direkte Veranlagung in Vermdgensgegenstande sowie insbesondere mit dem Ziel der Er-
tragssteigerung eingesetzt werden kdnnen.
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Der Einsatz derivativer Instrumente zur permanenten Absicherung bedeutet, dass versucht wird, be-
stimmte Risiken (z.B. Wahrungsrisiko) durch den Einsatz derivativer Instrumente zur Ganze auszuschalten
(langfristige und dauerhafte Absicherung).

Die Risikoposition bei Derivatgeschaften die nicht tGber eine zentrale Gegenpartei im Sinne der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 abgewickelt werden, darf folgende Satze nicht iberschreiten:

wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne des § 72 InvFG ist, 10 vH des Fondsvermogens,
ansonsten 5 vH des Fondsvermdgens.

Anlagen eines Fonds in indexbasierten Derivaten werden im Hinblick auf die spezifischen Anlagegrenzen
nicht berlcksichtigt. Ist ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet, so muss
es hinsichtlich der Einhaltung der zuvor genannten Vorschriften bericksichtigt werden.

b) Verwendungszweck

Derivative Instrumente konnen im Rahmen der Umsetzung der Anlagestrategie verwendet werden,
durch ihren Einsatz wird das Risiko des Fonds zumindest zeitweise erhoht.

c) Risikomanagement

Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Risikomanagementverfahren zu verwenden, das es ihr ermoglicht, das
mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des
Fondsvermogens jederzeit zu Uberwachen und zu messen.

Das Gesamtrisiko ist nach dem Commitment Ansatz oder dem Value-at-Risk-Ansatz zu ermitteln.

Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene und dokumentierte Risikomanagement-Grundsatze festzu-
legen, umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Die Risikomanagement-Grundsatze haben Verfahren zu um-
fassen, die notwendig sind, um Markt-, Liquiditats- und Kontrahentenrisiken sowie sonstige Risiken, ein-
schlieBlich operationeller Risiken, zu bewerten.

d) Gesamtrisiko
Die Verwaltungsgesellschaft wendet fiir die Ermittlung des Gesamtrisikos den Commitment Ansatz an.

Bei diesem Ansatz werden samtliche Positionen in derivativen Finanzinstrumenten einschlieBlich einge-
betteter Derivate iSv § 73 Abs 6 InvFG in den Marktwert einer gleichwertigen Position im Basiswert des
betreffenden Derivates (Basiswertaquivalent) umgerechnet.

Bei der Berechnung des Gesamtrisikos werden Vereinbarungen tber die Aufrechnung von Vermégenswer-
ten (Nettingvereinbarungen) bzw. Vereinbarungen (iber die Absicherung von Vermdgenswerten (Hedging-
vereinbarungen) berlicksichtigt, sofern diese offenkundige und wesentliche Risiken nicht auBer Acht las-
sen und eindeutig zu einer Verringerung des Risikos fiihren.

Positionen in derivativen Finanzinstrumenten, welche flir den Investmentfonds kein zusatzliches Risiko er-
zeugen, mussen nicht in die Berechnung einbezogen werden.

Die detaillierten Berechnungsmodalitaten des Gesamtrisikos bei Verwendung des Commitment Ansatzes
und dessen quantitative und qualitative Ausgestaltung finden sich in der jeweils aktuellen Fassung der Ver-
ordnung der Finanzmarktaufsicht (FMA) Gber die Risikoberechnung und Meldung von Derivaten (4. Deri-
vate-Risikoberechnungs- und MeldeV).

Das auf diese Art ermittelte mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf 50 vH des Gesamtnettowerts des
Fonds nicht Giberschreiten.

6. Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen
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Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens 12

Monaten durfen unter folgenden Voraussetzungen erworben werden:

a) Beieinund demselben Kreditinstitut dirfen Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen mit einer Laufzeit von
hochstens 12 Monaten bis zu 20 vH des Fondsvermdgens angelegt werden, sofern das betreffende Kre-
ditinstitut

seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder
sich in einem Drittstaat befindet und Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der
FMA jenen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind.

b) Ungeachtet samtlicher Einzelobergrenzen darf ein Fonds bei ein und demselben Kreditinstitut hochs-
tens 20 vH des Fondsvermoégens in einer Kombination aus von diesem Kreditinstitut begebenen Wert-
papieren oder Geldmarktinstrumenten und /oder Einlagen bei diesem Kreditinstitut und/oder mit die-
sem Kreditinstitut abgeschlossenen, nicht zentral geclearten Derivatgeschaften investieren.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten und das Bankguthaben ist der Hohe nach mit 49 vH des Fonds-
vermogens begrenzt.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begriindeten Annahme drohender
Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen
hoheren Anteil an Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen mit einer Laufzeit von hochstens 12 Monaten
aufweisen.

7. Pensionsgeschifte

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, fur Rechnung des Fonds innerhalb der Veranlagungsgrenzen
des InvFG Vermdgensgegenstande mit der Verpflichtung des Verkaufers, diese Vermogensgegenstande
zu einem im Vorhinein bestimmten Zeitpunkt und zu einem im Vorhinein bestimmten Preis zurlickzuneh-
men, fur das Fondsvermdgen zu kaufen.

Das bedeutet, dass die fiir den Fonds relevante Ausstattung der "in Pension genommenen" Vermogensge-
genstande von der jeweiligen Basisausstattung differieren kann. So kann z.B. die Verzinsung, Laufzeit und
Kauf- und Verkaufskurs deutlich vom unterlegten Vermogensgegenstand abweichen. Das Marktrisiko wird
dadurch ausgeschaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft macht von diesem Recht derzeit jedoch keinen Gebrauch.

8. Wertpapierleihe

Die Verwaltungsgesellschaft ist innerhalb der Veranlagungsgrenzen des InvFG berechtigt, Wertpapiere bis
zu 30 vH des Fondsvermogens im Rahmen eines anerkannten Wertpapierleihsystems an Dritte befristet
unter der Bedingung zu Ubereignen, dass der Dritte verpflichtet ist, die Ubereigneten Wertpapiere nach Ab-
lauf einer im Vorhinein bestimmten Leihdauer wieder zurlick zu Gbereignen. Die daflir vereinnahmten Pra-

mien stellen eine zusatzliche Ertragskomponente dar.

Die Verwaltungsgesellschaft macht von diesem Recht derzeit jedoch keinen Gebrauch.

XIV. Risikoprofil des Fonds

1. Allgemeines

Die Vermogensgegenstande, in die die Verwaltungsgesellschaft flir Rechnung des Fonds investiert, enthal-
ten neben Ertragschancen auch Risiken. VerauBert der Anleger Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem
die Kurse der Vermogensgegenstande gegenliber dem Zeitpunkt des Erwerbs gefallen sind, so erhalt er
das von ihm in den Fonds investierte Geld nicht vollstéandig zuriick. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf
die angelegte Summe beschrankt, eine Nachschusspflicht besteht somit nicht.

Auf Grund der unterschiedlichen Ausgestaltung der einzelnen Anteilsgattungen kann das wirt-
schaftliche Ergebnis, das der Anleger mit seinem Investment erzielt, variieren, je nachdem, zu wel-
cher Anteilsgattung die von ihm erworbenen Anteile gehoren.
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2. Besondere Risiken

a) das Risiko, dass der gesamte Markt einer Assetklasse sich negativ entwickelt und dass dies den
Preis und Wert dieser Anlagen negativ beeinflusst (Marktrisiko)

Die Kursentwicklung von Finanzprodukten hangt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmarkte ab,
die ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rah-
menbedingungen in den jeweiligen Landern beeinflusst wird.

b) Zinsanderungsrisiko

Eine besondere Auspragung des Marktrisikos ist das Zinsanderungsrisiko. Darunter versteht man die Mog-
lichkeit, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines festverzinslichen Wertpa-
piers oder Geldmarktinstruments besteht, andern kann. Anderungen des Marktzinsniveaus kénnen sich
unter anderem aus Anderungen der wirtschaftlichen Lage und der darauf reagierenden Politik der jeweili-
gen Notenbank ergeben. Steigen die Marktzinsen, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen
Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente. Fallt dagegen das Marktzinsniveau, so tritt bei festverzinslichen
Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten eine gegenlaufige Kursentwicklung ein.

Bei Verkaufspositionen (insbesondere mittels Short-ETFs, Finanzderivaten oder strukturierten Anleihen)
besteht umgekehrt das Risiko fallender Zinsen. Diese bewirken wie beschrieben einen Kursanstieg bei
festverzinslichen Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten, der bei Verkaufspositionen zu Verlusten fih-
ren kann.

In den beschriebenen Fallen flhrt die Kursentwicklung dazu, dass die Rendite des Wertpapiers oder Geld-
marktinstruments in etwa dem Marktzins entspricht. Die Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit
unterschiedlich aus. So haben kiirzere Laufzeiten geringere Kursrisiken als langere Laufzeiten. Kiirzere
Laufzeiten haben aber in der Regel gegeniber langeren Laufzeiten geringere Renditen.

c) Aktienkursrisiko

Eine besondere Auspragung des Marktrisikos stellt auch das Aktienkursrisiko dar. Darunter versteht man,
dass Aktien und aktienahnliche Wertpapiere erheblichen Kursschwankungen unterliegen kdnnen. Somit
besteht insbesondere das Risiko, dass der aktuelle Kurs einer Aktie oder eines aktienahnlichen Wertpa-
piers unter den Kurs sinken kann, zu dem das Wertpapier erworben wurde. Bei Verkaufspositionen (insbe-
sondere mittels Short-ETFs, Finanzderivaten oder strukturierten Anleihen) besteht umgekehrt das Risiko
fallender Aktienkurse, d.h. ein Anstieg des/der zugrundeliegenden Marktpreise(s) kann bei Verkaufspositi-
onen zu Verlusten fihren. Der Kurs ist als Marktpreis das Ergebnis des zum Zeitpunkt der Kursbildung be-
stehenden Verhaltnisses von Angebot und Nachfrage. Wichtige beeinflussende Faktoren sind dabei die
wirtschaftlichen Erwartungen, die in einzelne Unternehmen sowie Branchen gesetzt werden, aber auch
volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, politische Erwartungen, Spekulationen und Interessenskaufe.

d) Commodity-Risiko

Sowohl Wertpapiere mit Rohstoffbezug, wie insbesondere von Unternehmen der Rohstoffbranche emit-
tierte Aktien oder Anleihen, sowie strukturierte Anleihen, die durch Rohstoffe bzw. Rohstoffderivate besi-
chert oder an deren Preisentwicklung gekoppelt sind, als auch derivative Finanzinstrumente die an die
Wertentwicklung von Rohstoffindizes gebunden sind oder Rohstofffonds (bzw. Investmentfonds mit Roh-
stoff(index)beimischung), in die der Fonds als Zielfonds veranlagt, unterliegen insbesondere den folgen-
den, fir Rohstoffmarkte bzw. Warenterminmarkte typischen Risiken, die sich negativ auf den Anteilswert
auswirken kénnen: Stark schwankende Angebots- und/oder Nachfrageverhaltnisse, staatliche Interventio-
nen, adverse Wetterbedingungen, Umweltkatastrophen, (welt)politische Auseinandersetzungen, Krieg und
Terrorismus.

e) das Risiko, dass ein Emittent oder eine Gegenpartei seinen/ihren Verpflichtungen nicht nachkom-
men kann (Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko)
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Neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmarkte wirken sich auch die besonderen Entwicklungen
der einzelnen Aussteller (Emittenten) auf den Kurs eines Wertpapiers oder Geldmarktinstruments aus.

Auch bei sorgfaltigster Auswahl der Wertpapiere kann beispielsweise nicht ausgeschlossen werden, dass
Verluste durch Vermoégensverfall oder als Folge von Zahlungsunfahigkeit von Ausstellern eintreten. Eine
Form des Kreditrisikos bzw. Emittentenrisikos ist auch das Risiko einer Glaubigerbeteiligung im Falle der
Sanierung oder Abwicklung einer Bank (,,Bail-in“). Die fiir diesen Fall vorgesehenen MaBnahmen kénnen
fir Glaubiger einer Bank zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals flihren.

Das Kreditrisiko umfasst dabei auch die Moglichkeit, dass ein Kreditinstitut eine Bankeinlage nicht mehr
zuruckzahlen kann.

Die drei wesentlichen Ausformungen des Kreditrisikos sind:
Ausfallrisiko: Auch bei sorgfaltigster Auswahl der Wertpapiere und deren Emittenten sowie den Ge-
genparteien bei Bankeinlagen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Verlusten durch einen
Vermdgensverfall der Emittenten bzw. Kreditinstitute oder der dem Finanzinstrument zugrunde liegen-
den Vermogenswerte (Underlyingkreditrisiko) kommt.
Kreditspreadrisiko: Der Bonitatsverlust von Emittenten fluhrt zu einer Erhéhung der Zinsdifferenz zum
risikolosen Zinssatz, welcher sich in einem Wertverlust der Finanzinstrumente des betroffenen Emit-
tenten auswirkt.
Kreditrating-Migrationsrisiko: Herabstufungen der Bonitatsbeurteilung durch Kreditratingagenturen
fihren aufgrund des oben angefiihrten Kreditspreadrisikos zu Wertverlusten.

Besondere Kreditrisiken im Zusammenhang mit Nachranganleihen

Nachranganleihen, insbesondere Hybridanleihen bzw. Anleihen mit Kernkapitalqualitat die von Kreditinsti-
tuten oder sonstigen Finanzdienstleistern ausgestellt werden, kdnnen unter bestimmten Umstanden ein
aktienahnliches Risikoprofil aufweisen. Sie unterliegen einem erhdhten Risiko, dass der Emittent seinen
Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise oder nur aufgeschoben nachkommen kann.

Aufgrund der Nachrangigkeit stehen im Fall der Insolvenz, Liquidation oder ahnlicher den Emittenten be-
treffender Ereignisse die Anspriiche der Nachranganleiheglaubiger jenen der vorrangigen Glaubiger nach,
sodass gegebenenfalls keine oder nur eine teilweise Bedienung erfolgt. Auch im fortlaufenden Geschafts-
betrieb kénnen, ohne ein Insolvenzverfahren auszulésen, Zinszahlungen (gegebenenfalls ohne Nachzah-
lungspflicht seitens des Emittenten) ausfallen, reduziert, aufgeschoben oder in alternativer Form bedient
(z.B.in Form von Aktien) werden; weiters kann es zu einer permanenten oder voriibergehenden Herabset-
zung der Nachranganleihennominale kommen, die gegebenenfalls von einer Umwandlung in bspw. Aktien
begleitet sein kann. Darliber hinaus fehlt Nachranganleihen haufig die Falligkeit (,ewige Renten*, ,,Perpetu-
als“) bzw. kann eine Tilgung bzw. Riickzahlung durch eine Aufsichtsbehorde untersagt werden. AuBerdem
konnen Nachranganleihen erhohten Liquiditatsrisiken unterliegen.

f) das Risiko, dass eine Transaktion innerhalb eines Transfersystems nicht wie erwartet abgewickelt
wird, da eine Gegenpartei nicht fristgerecht oder wie erwartet zahlt oder liefert (Erfiillungsrisiko
bzw. Kontrahentenrisiko)

Darunter ist das Risiko zu verstehen, dass ein Settlement innerhalb eines Transfersystems nicht wie erwar-
tet abgewickelt wird, da eine Gegenpartei nicht fristgerecht oder wie erwartet zahlt oder liefert. Das Settle-
mentrisiko besteht darin, bei Erflillung eines Geschéafts nach erbrachter Leistung keine entsprechende Ge-
genleistung zu erhalten.

Vor allem beim Erwerb von nicht notierten Finanzprodukten oder bei deren Abwicklung tber eine Transfer-
stelle besteht das Risiko, dass ein abgeschlossenes Geschaft nicht wie erwartet erfillt wird, da eine Ge-
genpartei nicht zahlt oder liefert, oder dass Verluste aufgrund von Fehlern im operationalen Bereich im
Rahmen der Abwicklung eines Geschaftes auftreten kdnnen.

g) das Risiko, dass der Wert der Veranlagungen durch Anderungen des Wechselkurses beeinflusst

wird (Wechselkurs- / Wahrungsrisiko)

26
IQAM Equity Emerging Markets Ausgabe 02/2026



Eine weitere Variante des Marktrisikos stellt das Wahrungsrisiko dar. Soweit nichts anderes bestimmt ist,
konnen Vermdgenswerte eines Fonds in anderen Wahrungen als der jeweiligen Fondswahrung angelegt
werden. Die Ertrage, Rlickzahlungen und Erlése aus solchen Anlagen erhalt der Fonds in den Wahrungen,
in denen er investiert. Der Wert dieser Wahrungen kann gegenuiber der Fondswahrung fallen. Es besteht
daher ein Wahrungsrisiko, das den Wert der Anteile insoweit beeintrachtigt, als der Fonds in anderen Wah-
rungen als der Fondswahrung investiert.

h) das Risiko, dass eine Position nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden
kann (Liquiditatsrisiko)

Die Verwaltungsgesellschaft darf Wertpapiere erwerben, die an einer Borse oder einem geregelten Markt
des EWR oder an einer der im Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten Borsen oder geregelten
Markte gehandelt werden.

Gleichwohl kann es bei einzelnen Wertpapieren oder Instrumenten in bestimmten Phasen oder in be-
stimmten Bérsensegmenten schwierig sein, diese zum gewlinschten Zeitpunkt verauBBern zu kdnnen. Zu-
dem besteht die Gefahr, dass Titel, die in einem eher engen Marktsegment gehandelt werden, einer erheb-
lichen Preisvolatilitat unterliegen.

Daneben kdnnen Wertpapiere aus Neuemissionen erworben werden, deren Emissionsbedingungen die
Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Borse oder an einem organisier-
ten Markt zu beantragen, sofern ihre Zulassung spatestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission er-
langt wird.

i) das Risiko des Verlustes von Vermogensgegenstanden, die auf Depot liegen, durch Insolvenz,
Fahrlassigkeit oder betriigerische Handlung der Depotbank oder der Sub-Depotbank (Verwahrri-
siko)

Mit der Verwahrung von Vermégensgegenstanden des Fonds ist ein mogliches Verlustrisiko verbunden,
das durch Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbrauchlichem Verhalten des Verwahrers oder
eines Unter-Verwahrers verursacht werden kann. Insbesondere der Einsatz eines Prime Brokers kann un-
ter Umstanden nicht die gleiche Sicherheit gewahrleisten, wie ein als Depotstelle eingesetztes Kreditinsti-
tut.

j) die Risiken, die auf eine Konzentration auf bestimmte Anlagen oder Markte zuriickzufiihren sind
(Performancerisiko)

Fir den Fonds erworbene Vermdgensgegenstande kdnnen eine andere Wertentwicklung erfahren, als im
Zeitpunkt des Erwerbs zu erwarten war. Somit kann eine positive Wertentwicklung nicht zu gesagt werden,
auBer im Fall einer Garantiegewahrung durch eine dritte Partei, wobei die konkreten Garantiebedingungen
zu beachten sind.

k) die Risiken, die auf eine Konzentration auf bestimmte Anlagen oder Markte zuriickzufiihren sind
(Konzentrationsrisiko)

Zusatzliche Risiken kdnnen dadurch verursacht werden, dass eine Konzentration der Veranlagung in be-
stimmte Vermdgensgegenstande oder Markte erfolgt.

1) die Information liber die Leistungsfahigkeit allfalliger Garantiegeber (Garantieausfallrisiko)

Je nach der Leistungsfahigkeit allfalliger Garantiegeber erhdht oder vermindert sich das Risiko des Invest-
ments. Unter anderem kann eine Insolvenz des Garantiegebers dazu flihren, dass die Garantie nicht bzw.
nicht mehr in voller Hohe greift.

m) das Risiko der Inflexibilitat, bedingt sowohl durch das Produkt selbst als auch durch Einschran-
kungen beim Wechsel zu anderen Investmentfonds (Inflexibilitatsrisiko)

Das Risiko der Inflexibilitdt kann sowohl durch das Produkt selbst als auch durch Einschrankungen beim
Wechsel zu anderen Investmentfonds bedingt sein.
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n) Inflationsrisiko

Der Ertrag einer Investition kann durch die Inflationsentwicklung negativ beeinflusst werden. Das ange-
legte Geld kann einerseits infolge der Geldentwertung einem Kaufkraftverlust unterliegen, andererseits
kann die Inflationsentwicklung einen direkten (negativen) Einfluss auf die Kursentwicklung von Vermo-

gensgegenstanden haben.

o) das Risiko betreffend das Kapital des Fonds (Kapitalrisiko)

Das Risiko betreffend das Kapital des Fonds kann vor allem dadurch bedingt sein, dass es zu einem gerin-
geren Kurs beim Verkauf als beim Kauf der Vermdgenswerte kommen kann. Dies erfasst auch das Risiko
der Aufzehrung bei Riicknahmen und GibermaBiger Ausschiittung von Anlagerenditen.

p) das Risiko der Anderung der sonstigen Rahmenbedingungen, wie unter anderem Steuervorschrif-
ten [(Steuer)rechtliches Risiko]

Der Wert der Vermdgensgegenstande des Fonds kann durch Unsicherheiten in Landern, in denen Invest-
ments getatigt werden, wie z.B. internationale politische Entwicklungen, Anderung von Regierungspolitik,
Besteuerung, Einschrankungen von auslandischem Investment, Wahrungsfluktuationen und anderen Ent-
wicklungen im Rechtswesen oder in der Regulierungslage nachteilig beeinflusst werden. AuBerdem kann
an Borsen gehandelt werden, die nicht so streng reguliert sind wie diejenigen der USA oder der EU-Staa-
ten.

q) das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Markten die Bewertungskurse be-
stimmter Wertpapiere von ihren tatsachlichen VerauBerungspreisen abweichen kénnen (Bewer-
tungsrisiko)

Insbesondere in Zeiten, in denen aufgrund von Finanzkrisen sowie eines allgemeinen Vertrauensverlustes
Liquiditatsengpasse der Marktteilnehmer bestehen, kann die Kursbildung bestimmter Wertpapiere und
sonstiger Finanzinstrumente auf Kapitalmarkten eingeschrankt und die Bewertung im Fonds erschwert
sein. Werden in derartigen Zeiten vom Publikum gleichzeitig groBere Anteilsriickgaben getatigt, kann das
Fondsmanagement zur Aufrechterhaltung der Gesamtliquiditat des Fonds gezwungen sein, VerauBerungs-
geschafte von Wertpapieren zu Kursen zu tatigen, die von den tatsachlichen Bewertungskursen abwei-
chen.

r) Lander- oder Transferrisiko

Vom Landerrisiko spricht man, wenn ein auslandischer Schuldner trotz Zahlungsfahigkeit aufgrund fehlen-
der Transferfahigkeit oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht oder tiberhaupt
nicht erbringen kann. So kdnnen z.B. Zahlungen, auf die der Fonds Anspruch hat, ausbleiben oder in einer
Wahrung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschrankungen nicht mehr konvertierbar ist.

s) Risiko des Einsatzes von Liquiditatsmanagement-Instrumenten einschlieBlich der Aussetzung der
Riicknahme der Anteile und der Abspaltung des Fondsvermégens

Die Anteilinhaber kdnnen grundsatzlich jederzeit die Ricknahme ihrer Anteile verlangen. Die Verwaltungs-
gesellschaft kann jedoch die Riicknahme der Anteile bei Vorliegen auBergewohnlicher Umstande voriber-
gehend aussetzen, wobei der Anteilspreis niedriger liegen kann als derjenige vor Aussetzung der Riick-
nahme.

Bei einer Abspaltung besteht das Risiko, dass die unvorhersehbar illiquid gewordenen und abgespaltenen
Vermdogenswerte lange nicht verduBert werden kdnnen und es somit Giber einen langfristigen Zeitraum nur
zu teilweiser oder gegebenenfalls zu keiner Auszahlung eines Abwicklungserléses kommen kann.

Der mogliche Einsatz eines Liquiditatsmanagements-Instruments iSd Punkt Vlll.a. beinhaltet
bei RUcknahmebeschrankung das Risiko einer nur anteiligen Ausfiihrung,
bei Verlangerung der Klindigungsfrist das Risiko, dass Riucknahmen zu einem spateren Zeitpunkt
und zu dem dann guiltigen Ricknahmepreis ausgeflihrt werden;
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bei Rickgabegebihr das Risiko der entsprechenden Reduktion des an den Anleger auszuzahlen-
den Ricknahmepreises.

t) Schlisselpersonenrisiko

Fonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv ausfallt, haben diesen Erfolg
auch der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen ihres Managements
zu verdanken. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verandern.
Neue Entscheidungstrager kdnnen dann méglicherweise weniger erfolgreich agieren.

u) Operationelles Risiko

Es besteht ein Verlustrisiko flir den Fonds, das aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus
menschlichem oder Systemversagen bei der Verwaltungsgesellschaft oder aus externen Ereignissen re-
sultiert und das Rechts- und Dokumentationsrisiken sowie Risiken, die aus den fiir den Fonds betriebenen
Handels-, Abrechnungs- und Bewertungsverfahren resultieren, einschlieBen.

v) Risiken im Zusammenhang mit anderen Fondsanteilen (Zielfonds)

Die Risiken der Zielfonds, die fiir den Fonds erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den
Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermdgensgegenstande bzw. der von diesen verfolgten Anla-
gestrategien.

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhangig handeln, kann es vorkommen, dass meh-
rere Zielfonds gleiche oder einander entgegen gesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch kdnnen
sich bestehende Risiken kumulieren und eventuelle Chancen aufheben.

w) Risiko bei derivativen Finanzinstrumenten

Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemaBen Verwaltung fur einen Fonds unter be-
stimmten Voraussetzungen und Beschrankungen derivative Finanzinstrumente gemaB InvFG erwerben.

Hinzuweisen ist darauf, dass mit derivativen Produkten folgende Risiken verbunden sein konnen:
a) Die erworbenen befristeten Rechte kdnnen verfallen oder eine Wertminderung erleiden.

b) Das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und auch iiber etwaige geleistete Sicherheiten hin-
ausgehen.

c) Geschifte, mit denen Risiken ausgeschlossen oder eingeschrankt werden sollen, kbnnen még-
licherweise nicht oder nur zu einem verlustbringenden Marktpreis getatigt werden.

d) Das Verlustrisiko kann sich erh6hen, wenn die Verpflichtung aus derartigen Geschaften oder die
hieraus zu beanspruchende Gegenleistung auf auslandische Wahrung lautet.

Bei Geschaften mit OTC-Derivaten konnen folgende zusatzliche Risiken auftreten:

a) Probleme bei der VerauBerung der am OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente an Dritte kon-
nen auftreten, da bei diesen ein organisierter Markt fehlt; eine Glattstellung eingegangener Ver-
pflichtungen kann aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig oder mit erheblichen Kos-
ten verbunden sein (Liquiditatsrisiko).

b) Der wirtschaftliche Erfolg des OTC-Geschaftes kann durch den Ausfall des Kontrahenten gefahr-
det sein (Kontrahentenrisiko).

x) Nachhaltigkeitsrisiken

Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst werden. Nachhaltigkeitsrisi-
ken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. No-
vember 2019 Uber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor sind
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Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfiihrung (ESG), de-
ren Eintreten tatsachlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition
des Fonds haben kdnnte. Nachhaltigkeitsrisiken konnen auf alle bekannten Risikoarten einwirken und als
Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Beispielhaft seien die Risikoarten Performanceri-
siko, Liquiditatsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko genannt.

Fiir diesen Fonds kénnen insbesondere die im Folgenden unten naher beschriebenen Risiken von
Bedeutung sein - die Aufzdhlung ist jedoch nicht nach der Bedeutung der Risiken gereiht:
Marktrisiko Inflationsrisiko
Zinsanderungsrisiko Kapitalrisiko
Aktienkursrisiko Bewertungsrisiko
Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko Lander- oder Transferrisiko
Wechselkurs- / Wahrungsrisiko Risiko des Einsatzes von Liquiditatsma-
Verwabhrrisiko nagement-Instrumenten einschlieBlich der
Konzentrationsrisiko Aussetzung der Rliicknahme der Anteile
Performancerisiko und der Abspaltung des Fondsvermogens
Operationelles Risiko

XV. Angaben iiber die Methode, die Hohe und die Berechnung der zu Lasten des Fonds gehenden
Vergiitungen und Unkostenerstattungen fiir die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder
Dritte

1. Verwaltungskosten

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt aus dem Fondsvermdgen monatlich eine Vergutung fir ihre Verwal-
tungstatigkeit, anteilig errechnet auf der Basis des Vermdgens der jeweiligen Anteilsgattung am jeweiligen
Monatsende. Die monatliche Vergltung flr vor dem 01.10.2010 ausgegebene Anteilsgattungen betragt bis
zu 1,75% p. a.

Fir ab dem 01.10.2010 neu auszugebende Anteilsgattungen erhalt die Verwaltungsgesellschaft fur ihre
Verwaltungstatigkeit eine jahrliche Vergltung bis zu einer Héhe von 2,625% des Vermdgens der jeweiligen
Anteilsgattung, die auf Grund der Monatsendwerte anteilig errechnet wird.

Die tatsachliche Hohe der Verwaltungsgebihr der jeweiligen Anteilsgattung ist unter I. Allgemeines er-
sichtlich.

2. Sonstige Kosten

Neben den der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergitungen gehen die folgenden Aufwendungen
zu Lasten des Fonds:

a) Transaktionskosten

Darunter sind jene Kosten zu verstehen, die laufend im Zusammenhang mit dem Erwerb und der VerauBe-
rung von Vermogensgegenstanden des Fonds entstehen, sofern sie nicht bereits im Rahmen der Abrech-
nung der Vermogensgegenstande Uber den Kurs berlicksichtigt wurden. In den Transaktionskosten sind
auch die Kosten einer zentralen Gegenpartei flir OTC-Geschafte (gemaB VO (EU) 648/2012 (EMIR)) mitum-
fasst.

b) Kosten fir den Abschlusspriifer und Steuerberatung

Die Hohe der Verglitung an den Abschlussprfer flr die Prifung des Rechenschaftsberichtes richtet sich
einerseits nach dem Fondsvolumen und andererseits nach den Veranlagungsgrundsatzen.
Kosten der Steuerberatung umfassen die Ermittlung der Steuerdaten je Anteil fiir in Osterreich steuer-
pflichtige Anteilinhaber. Ebenso sind die Kosten fiir die Ermittlung der Steuerdaten je Anteil fiir nicht in Os-
terreich unbeschrankt steuerpflichtige Anteilinhaber sowie die Kosten der steuerlichen Vertretung im In-
und Ausland umfasst.
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Die Vergitung an den Abschlussprifer bzw. die Kosten der Steuerberatung werden jeweils nach Anfall
verrechnet.

c) Publizitats- und Aufsichtskosten

Publizitatskosten:

Darunter fallen jene Kosten, die im Zusammenhang mit der Erstellung und Veroffentlichung von gesetzlich
vorgesehenen Informationen gegentiber Anteilinhabern im In- und Ausland entstehen. Weiters kdnnen
samtliche durch die Aufsichtsbehdrden verrechnete Kosten dem Fonds im Rahmen der gesetzlichen Zu-
Iassigkeit angelastet werden. Auch die Kosten flir die Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Da-
tentragers sind umfasst. Ausgenommen davon sind jene Falle, in denen das InvFG eine anderslautende
Regelung trifft.

Diese Kosten werden nach Anfall verrechnet.

Aufsichtskosten:

Werden von der Aufsichtsbehorde Gebuhren fiir ihre Tatigkeit in Bezug auf den Fonds in Rechnung ge-
stellt, so werden diese dem Fondsvermdgen angelastet. Dies betrifft sowohl inlandische als auch auslandi-
sche Aufsichtsgebihren. Ausgenommen davon sind Gebiihren, die die Emission des Fonds bzw. die Zulas-
sung desselben im Ausland betreffen.

d) Kosten fir die Depotbank/Verwahrstelle

Dem Fonds werden von der Depotbank banklbliche Depotgebihren, Kosten flir Kuponinkasso, ggf. ein-
schlieBlich der bankiiblichen Kosten fiir die Verwaltung auslandischer Wertpapiere bzw Finanzinstrumente
im Ausland angelastet, wobei die Berechnung monatlich bzw. quartalsweise erfolgt (Wertpapierdepotge-
blhren).

Zudem wird dem Fonds fiir die sonstigen von der Depotbank/Verwahrstelle erbrachten Leistungen ein-
schlieBlich der an sie delegierten Tatigkeiten eine monatliche Abgeltung (Depotbankgebiihr) angelastet.

e) Kosten fiir Dienste externer Beraterfirmen oder Anlageberater

Werden fir den Fonds externe Berater oder Anlageberater in Anspruch genommen, werden die aufgelau-
fenen Kosten unter dieser Position zusammengefasst und dem Fonds nach Anfall angelastet.

Wird das Management fiir den Fonds an einen externen Fondsmanager Ubertragen, fallen keine zusatzli-
chen Kosten flir den Anleger an.

f) Kosten Ausland

Kosten der im Ausland notwendigen, gesetzlich vorgeschriebenen Stellen, wie z. B. Zahlstelle, Reprasen-
tant, Vertreter etc. konnen dem Fonds nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft angelastet werden.

g) weitere Aufwendungen

Fir den Fonds IQAM Equity Emerging Markets wird die Stimmrechtsausiibung delegiert, daher fallen zu-
satzliche Kosten hierfiur an.

Aufwendungen fir den Fonds, die zum Nutzen der Anteilsinhaber anfallen und nicht unter lit. a) bis f) er-
fasst sind, konnen dem Fonds nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft angelastet werden.

Unter die weiteren Aufwendungen fallen auch Kosten externer Datenanbieter, die Durchrechnungen, die
den Solvency-lI-Anforderungen entsprechen, bereitstellen. Diese werden dem Fonds anteilig bzw. nach
Anfall angelastet. Dadurch sollen Investitionen in den Fonds auch flir Versicherungen ermdéglicht werden
bzw ihnen ermdglicht werden, ihre bereits getatigten Investitionen aufrecht zu erhalten, um ein héheres
Fondsvolumen und dadurch niedrigere Fixkosten fur alle Anteilinhaber zu erreichen.
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Unter die weiteren Aufwendungen fallen auch Nachhaltigkeitskosten. Diese werden dem Fonds anteilig
bzw. nach Anfall angelastet.

Unter die weiteren Aufwendungen fallen dartiber hinaus auch Kosten externer Dienstleister, die Daten be-
rechnen, die im Zusammenhang mit MiFID Il bzw PRIIPS bendétigt werden. Diese werden dem Fonds antei-
lig bzw. nach Anfall angelastet.

Im aktuellen Rechenschaftsbericht werden unter ,Fondsergebnis”, Unterpunkt ,Aufwendungen* die unter
lit. b) bis g) genannten Positionen ausgewiesen.

3. Vorteile

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass sie infolge ihrer Verwaltungstatigkeit sonstige geld-
werte Vorteile (z.B. fir Broker, Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) aus-
schlieBlich dann vereinnahmt, wenn sie zur Qualitatsverbesserung im Interesse der Anteilinhaber einge-
setzt werden.

Von Dritten geleistete Verwaltungskostenriickverglitung im Sinne von Provisionen werden nach Abzug an-
gemessener Aufwandsentschadigungen an den Fonds weitergeleitet und im Rechenschaftsbericht ausge-
wiesen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus der vereinnahmten Verwaltungsgebihr Rickvergitungen
zu gewahren. Dadurch entstehen dem Fonds keine zusatzlichen Kosten.

XVI. Angaben iiber die MaBnahmen, die getroffen worden sind, um die Zahlungen an die Anteilin-
haber, den Riickkauf oder die Riicknahme der Anteile sowie die Verbreitung der Informationen
iiber den Fonds vorzunehmen. Diese Angaben sind auf jeden Fall hinsichtlich des Mitglied-
staats zu machen, in dem der Fonds bewilligt ist. Falls ferner die Anteile in einem anderen Mit-
gliedstaat vertrieben werden, sind die oben bezeichneten Angaben hinsichtlich dieses Mit-
gliedstaats zu machen und in den dort verbreiteten Prospekt aufzunehmen

Fir die in Sammelurkunden dargestellten Anteilscheine erfolgt die Gutschrift der Ausschittungen bzw. der
Auszahlungen durch das jeweils fiir den Anteilinhaber depotfliihrende Kreditinstitut.

Auf alle die Anteilscheine betreffenden Veroffentlichungen findet § 136 InvFG Anwendung. Die Veroffentli-
chungen kdnnen entweder
durch vollstandige elektronische Kundmachung im Digitalen Amtsblatt der Elektronischen Verlautba-
rungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) oder
indem Exemplare dieser Veroffentlichung in der Verwaltungsgesellschaft und den Zahlstellen in aus-
reichender Zahl und kostenlos zur Verfiigung gestellt werden, und das Erscheinungsdatum und die
Abholstellen im Digitalen Amtsblatt der Elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des
Bundes (EVI) kundgemacht wurden, oder
in elektronischer Form auf der Internet-Seite der emittierenden Verwaltungsgesellschaft
erfolgen.

Sofern die Anteilinhaber Gber bestimmte Tatsachen oder Vorgange gem. § 133 InvFG zu informieren sind,
wird die

Verwaltungsgesellschaft die Informationen tGiber die Depotbank den depotfiihrenden Stellen zur Verfligung
stellen, die diese an die Anteilinhaber weiterleiten.

Sofern flir den gegenstandlichen Fonds eine Zulassung zum offentlichen Vertrieb in anderen Staaten be-
steht, sind die landerspezifischen Informationen im Anhang 3 am Ende des Prospekts enthalten.

XVII. Weitere Anlageinformationen

1. Bisherige Ergebnisse des Fonds
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ISIN (RT): AT0000823281

20,65

19,87 -19,01

ISIN (AA): ATOOOOA2MHH1
Die Anteilsgattung wurde am 22.12.2020 aufgelegt.

1719 17,28
12,41

13,88

-18,60

Hinweis: Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Riickschliisse auf die zukiinftige
Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und ent-
spricht der OeKB-Methode. Allfallige Ausgabe- und Ricknahmespesen wurden dabei nicht beriicksichtigt.

Die aktuelle Darstellung der vergangenen Wertentwicklung der Tranchen ist auf der Homepage der Ver-
waltungsgesellschaft (www.igam.com) beim jeweiligen Fonds im Dokument ,Vergangene Wertentwick-
lung” abrufbar.

2. Profil des typischen Anlegers, fiir den der Fonds konzipiert ist

.ertragsorientierter Anleger*

Der Investmentfonds richtet sich an ertragsorientierte Anleger, die gleichermaBen Zinsertrage und Kursge-
winne anstreben. Im Hinblick auf hohere Ertragschancen miissen die Anleger bereit und in der Lage sein,
auch groBere Wertschwankungen und gegebenenfalls entsprechende, auch hohere, Verluste hinnehmen
zu kdénnen. Um die mit der Veranlagung verbundenen Risiken und Chancen entsprechend beurteilen zu
konnen, sollten die Anleger Uber entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse betreffend Veranlagungs-
produkte und Kapitalmarkte verfligen oder diesbezliglich beraten worden sein. Der Anlagehorizont sollte
zumindest 7 Jahre betragen.

3. Grundsatze zur bestmdoglichen Ausfiihrung von Handelsentscheidungen

Eine wesentliche Zielsetzung des InvFG 2011 ist die bestmdgliche Ausfiihrung (im Folgenden ,Best Execu-
tion“) von Handelsentscheidungen (Transaktionen) im Rahmen der Verwaltung des Fonds. Die anzuwen-
denden Vorgaben sind Bestandteil der Best Execution Policy. In dieser ist festgehalten, nach welchen Aus-
fihrungsgrundsatzen die Verwaltungsgesellschaft (bzw. der delegierte Fondsmanager) Handelsentschei-
dungen durchfiihrt, um die bestmogliche Ausfliihrung im Sinne der Anteilsinhaber gewahrleisten zu kon-
nen.

Die Best Execution Policy betrifft den Handel mit allen grundsatzlich im Rahmen eines Fonds erwerbbaren
Veranlagungsinstrumenten: Aktien, Anleihen, sonstige Wertpapiere, Investmentfonds (gegebenenfalls Im-
mobilienfonds), Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), Alternative Investments
i.5.d. § 166 Abs 1 Z 3 InvFG 2011, sofern es sich um erwerbbare Vermodgensgegenstande flir den betroffe-
nen Fonds handelt.
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Ein bestmogliches Ergebnis wird fiir den Anteilsinhaber nicht allein durch den jeweiligen Preis eines Ver-
anlagungsinstruments bestimmt, sondern durch die Kombination mehrerer Faktoren. Welche Faktoren be-
sonders relevant sind, hangt vor allem von der Art der Transaktion ab, wobei folgende Faktoren von Rele-
vanz sind: Preis des zu erwerbenden Vermogensgegenstandes, Kosten der Auftragsausfiihrung, Ge-
schwindigkeit der Ausflihrung, Wahrscheinlichkeit der Ausfiihrung bzw. Abwicklung, Umfang und Art des
Auftrages sowie sonstige, fur die Auftragsausfiihrung relevante Aspekte.

Die relative Bedeutung dieser Faktoren wird anhand folgender Kriterien bestimmt: Ziele, Anlagepolitik und
spezifische Risiken des Fonds, wie im Prospekt oder ggf. in den Fondsbestimmungen des Fonds dargelegt,
Merkmale des Auftrags, Merkmale der Veranlagungsinstrumente, die Gegenstand des betreffenden Auf-
trags sind, sowie Merkmale der Ausfihrungsplatze, an die der Auftrag weitergeleitet werden kann.

Erfolgt die Umsetzung von Handelsentscheidungen durch den delegierten Fondsmanager oder durch ei-
nen von diesem delegierten Dritten (z.B. Subadvisor), so ist der delegierte Fondsmanager gegenliber der
Verwaltungsgesellschaft vertraglich verpflichtet, die bestmdgliche Ausflihrung von Handelsentscheidun-
geni.S.d. InvFG 2011 zu gewahrleisten. Zu diesem Zweck tGbermittelt der Fondsmanager auf Anfrage der
Verwaltungsgesellschaft dieser seine jeweilige Best Execution Policy. Die Verwaltungsgesellschaft prift
regelmaBig, ob die Best Execution Policy des Fondsmanagers den gesetzlichen Anforderungen entspricht
und, ob tatsachlich durchgefiihrte Transaktionen im Sinne der Best Execution Policy des Fondsmanagers
ausgefuhrt wurden.

Darlber hinaus kénnen Transaktionen auch Uber die Depotbank des Fonds abgewickelt werden. Die De-
potbank ihrerseits flihrt die Transaktionen gemanB ihrer Durchfiihrungspolitik aus, welche die fir die Anteil-
sinhaber bestmdglichen Ergebnisse sicherstellt, es sein denn, sie erhalt von der Verwaltungsgesellschaft,
dem Fondsmanager oder ggf. einem berechtigten Dritten eine aufgrund der anwendbaren Best Execution
Policy getroffene, anderslautende Weisung.

4. Stimmrechtsausiibung

Die Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft beschreibt jene Grundsatze, die bei Abstimmungen in
der Regel Anwendung finden und ist unbefristet glltig.

Die Austibung der Stimmrechte wurde seitens der Verwaltungsgesellschaft an die Columbia Threadneedle
delegiert und unterliegt den von Columbia Threadneedle erarbeiteten Grundsatzen. Die vertraglichen Ver-
einbarungen mit Columbia Threadneedle beinhalten auch Vorschriften hinsichtlich der Vermeidung und
Regelung maoglicher Interessenskonflikte.

Im Rahmen der technischen Abwicklung von Abstimmungen ist in der Regel auch die Depotbank des
Fonds mit eingebunden. Die Teilnahme an Abstimmungen erfolgt flir gewohnlich mittels elektronischer
Medien. Gegebenenfalls ist auch eine Briefwahl oder personliche Teilnahme an Hauptversammlungen
maoglich.

Die Stimmrechtspolitik dient ausschlieBlich der Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber und erfolgt im
Einklang mit den Anlagenzielen und der Anlagepolitik des Fonds.

Columbia Threadneedle hat in enger Zusammenarbeit mit Experten und unter Berlicksichtigung internatio-
naler Standards eine Vorgehensweise entwickelt, die auf vier Grundsatzen beruht: Unabhangigkeit, solides
Risikomanagement, angemessene Anreize und Transparenz. Diese Grundséatze werden in den sogenann-
ten ,,General Operational Guidelines" zusammengefasst, durch landerspezifische Richtlinien erganzt und
jahrlich Uberprift. Diese Vorgehensweise sorgt flir ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen landerspezifi-
schen Besonderheiten und internationalen Standards.

Bereits vor den Hauptversammlungen macht Columbia Threadneedle den Unternehmen im Fonds deut-
lich, welche Themen fiir wichtig erachtet werden. Nach einer Hauptversammlung informiert Columbia
Threadneedle das betroffene Unternehmen Uber die Griinde fiir das gewahlte Stimmverhalten, wobei Co-
lumbia Threadneedle grundsatzlich den Dialog fiir besser als die Konfrontation halt. In auBergewdhnlichen
Fallen kann es sich — unter Berticksichtigung von Effizienz und Erfolgswahrscheinlichkeit — auch anbieten,
einen Aktionarsantrag einzubringen.
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5. Anlegerbeschwerden

Fir allfallige Anliegen (Anlegerbeschwerden im Sinne des § 11 InvFG) steht Ihnen die IQAM Invest GmbH
unter den nachstehend genannten Kontaktdaten zur Verfligung:

Franz-Josef-StraBBe 22, A-5020 Salzburg
Tel: +43 505 8686 0

Fax: +43 505 8686 869

E-Mail: office@igam.com

Ilhre Anliegen werden innerhalb von zehn Bankarbeitstagen bearbeitet. Sollte eine Klarung innerhalb dieser
Frist nicht moglich sein, erhalt der Absender eine Zwischenmeldung tber den Bearbeitungsstand. Weiter-
fihrende Informationen Uber die unsererseits angewandten Verfahren im Zusammenhang mit Anlegerbe-
schwerden stellen wir Ihnen auf Anfrage kostenlos zur Verfligung.

Die IQAM Invest GmbH ist auch Mitglied der Gemeinsamen Schlichtungsstelle der Osterreichischen Kredit-
wirtschaft, an welche Sie sich bei Beschwerden im Zusammenhang von uns verwalteten OGAW (richtlinien-
konforme Fonds) wenden kdnnen.

XVIIl. Wirtschaftliche Informationen
Etwaige Kosten oder Gebiihren mit Ausnahme der in Punkt VIl und VIl genannten Kosten,
aufgeschliisselt nach denjenigen, die vom Anteilinhaber zu entrichten sind und denjenigen,
die aus dem Fondsvermdgen zu zahlen sind.

Die Gebuhren fur die Verwahrung der Anteilscheine richten sich nach der Vereinbarung des Anteilinha-
bers mit seiner depotflihrenden Stelle.

Werden die Anteilscheine bei Dritten zurlickgegeben, so kdnnen Kosten bei der Riicknahme von Anteil-
scheinen anfallen.

Es fallen keine Uber die in den Punkten VII, VIII und XV genannten hinausgehenden Kosten an.
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ANGABEN ZU DELEGIERTEN AUFGABEN

l. Externe Stimmrechtsausiibung

Die Ausiibung des Stimmrechts fir den Fonds IQAM Equity Emerging Markets wird an die

Columbia Threadneedle
Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, Vereinigtes Kénigreich

delegiert.

Dem Fonds werden hierflir zusatzliche Kosten verrechnet.

Il. Sonstige delegierte Aufgaben

Zum Zwecke der effizienteren Geschaftsfliihrung hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Tatigkeiten,
welche nicht mit der Anlageentscheidung fir den Fonds IQAM Equity Emerging Markets, jedoch zur Auf-
rechterhaltung des konzessionierten Geschaftsumfangs der Verwaltungsgesellschaft notwendig sind, de-
legiert:

EDV- und Telefoninfrastruktur e Logistik e interne Revision e Personalverwaltung und Lohnverrechnung e
Unterstlitzung bei Compliance- und Geldwasche-Agenden e rechtsfreundliche Vertretung im Rahmen von
Wertpapierrechtsklagen und der Durchsetzung von Ansprichen aus Wertpapierrechtsverletzungen in den
USA, Europa und Middle East e Durchfiihrung von EMIR-Transaktionsmeldungen e Informationssicherheits-
Beauftragter

Den Anteilsinhabern entstehen dadurch keine zusatzlichen Kosten.
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ANGABEN ZUR DEPOTBANK/VERWAHRSTELLE

Depotbank/Verwahrstelle ist die
Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien.

Die Erste Group Bank AG, hat gemaB Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 04. Dezember 2024 unter GZ
FMA-IF25 5526/0001-ASM/2024 fiir den Fonds IQAM Equity Emerging Markets die Funktion der Depot-
bank/Verwahrstelle ibernommen.

Der Depotbank/Verwahrstelle obliegt gemaB Investmentfondsgesetz die Verwahrung der Vermogens-
werte des Fonds sowie die Flihrung der Konten und Depots des Fonds (§ 40 Abs. 1 InvFG 2011). Weiters
obliegt ihr die Verwahrung der Anteilscheine fiir die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (§
39 Abs. 2 InvFG 2011). Sie hat dabei insbesondere zu gewahrleisten, dass ihr bei Geschaften, die sich auf
das Vermogen des Investmentfonds beziehen, der Gegenwert unverziiglich Gbertragen wird und die Er-
trage des Investmentfonds gemal den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und den Fondsbestimmun-
gen verwendet werden.

Weiters werden folgende Aufgaben von der Verwahrstelle/Depotbank im Rahmen einer Delegation gemaB
InvFG 2011 Glbernommen:

Preisfestsetzung (einschlieBlich Steuererklarungen)

Fondsbuchhaltung

Uberwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften

Gewinnausschittung auf Basis der Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft

Die der Verwaltungsgesellschaft nach den Fondsbestimmungen fir die Verwaltung zustehende Vergitung
und der Ersatz fir die mit der Verwaltung zusammenhangenden Aufwendungen sind von der Depot-
bank/Verwahr-stelle zu Lasten der flir den Fonds geflihrten Konten zu bezahlen. Die Depotbank/Verwahr-
stelle darf die ihr fur die Verwahrung der Wertpapiere des Fonds und fir die Kontenfliihrung zustehende
Verglitung dem Fonds anlasten. Bei diesen MaBnahmen kann die Depotbank/Verwahrstelle nur auf Grund
eines Auftrages der Verwaltungsgesellschaft handeln.

Die Depotbank/Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut nach osterreichischem Recht. Ihre Haupttatigkeit ist das
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschaft sowie das Wertpapiergeschaft.

Die Bestellung und der Wechsel der Depotbank/Verwahrstelle bedlrfen der Bewilligung der Finanzmarkt-
aufsicht. Sie darf nur erteilt werden, wenn anzunehmen ist, dass das Kreditinstitut die Erfullung der Aufga-
ben einer Depotbank/Verwahrstelle gewahrleistet. Die Bestellung und der Wechsel der Depotbank/Ver-
wabhrstelle sind zu veroffentlichen; in der Veroffentlichung ist der Bewilligungsbescheid anzufihren.

Die Verwahrstelle setzt zur Verwahrung von Vermogenswerten des Fonds Unterverwahrstellen ein. Eine
Liste dieser Unterverwahrstellen finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter
www.igam.com/downloads, Thema: Allgemeine Dokumente. Seitens der Verwahrstelle wurden im Zusam-
menhang mit dem Einsatz von Subverwahrstellen bzw. Subbeauftragten potentielle Interessenskonflikte
identifiziert. Nahere Informationen dazu finden Sie unter www.igam.com/downloads, Thema: Allgemeine
Dokumente, Dokument: Angaben der IQAM Invest GmbH.

Auf Anfrage werden den Anlegern des Fonds aktuelle Informationen zu den oben angeflihrten Angaben
zur Depotbank/Verwahrstelle zur Verfliigung gestellt.

IQAM Invest GmbH

Holger Wern Mag. Leopold Huber
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ANHANG 1

GESCHAFTSFUHRUNG: GRUNDKAPITAL:
Mag. Leopold Huber EUR 2,5 Mio. (zur Gdnze einbezahlt)
Holger Wern

AUFSICHTSRAT:
Dr. Ulrich Neugebauer, Vorsitzender

(Sprecher der Geschéftsfiihrung, Isolde Lindorfer

Deka Investment GmbH) (vom Betriebsrat entsandt)
Thomas Ketter, stv. Vorsitzender Sylvia Peroutka

(Mitglied der Geschéftsfuhrung, (vom Betriebsrat entsandt)
Deka Investment GmbH)

Holger Kniippe

(DekaBank, Deutsche Girozentrale)

AUFSTELLUNG SAMTLICHER VON DER GESELLSCHAFT VERWALTETER INVESTMENT-
FONDS (OGAW UND AIF)

AC20 e AVO 30 privat e Belvedere Stock-kicker Fonds e Best10052016 e Beveran e Deka-Sektorinvest e
Dragon | « DVGW Liquiditat ¢ FOCUS Multi Asset Strategy ¢ FOCUS Globale Aktien ¢ FOCUS Stiftungsfonds
e FPM-Fonds ¢ IQAM Balanced Aktiv ¢ IQAM Balanced Offensiv ¢ IQAM Balanced Protect 95 ¢ IQAM Bal-
anced Select Global « IQAM Bond Corporate ¢ IQAM Bond EUR FlexD ¢ IQAM Bond LC Emerging Markets o
IQAM Equity Emerging Markets ¢ IQAM Equity Europe e IQAM Equity US e IQAM OptionspramienStrategie
Protect ¢ IQAM ShortTerm EUR ¢ IQAM SRI Equity Europe ClimateShift ¢ IQAM SRI SparTrust M « IQAM
Strategic Commodity Fund e JMPS Invest ¢ KSW-ausgewogen ¢ KSW-Classic ¢ KSW-dynamisch e Lakeside
21 e PrivatPortfolio | e PrivatPortfolio Il e PrivatPortfolio 1l ¢ PrivatPortfolio IV « RAK Aktien « RAK Anleihen o
RAK ShortTerm e Spangler Family Business Trust e SpanglerPrivat: Alternativ e SpanglerPrivat: CARL Aktien
FoF e SpanglerPrivat: CARL Alternativ FoF e SpanglerPrivat: CARL Anleihen FoF e SpanglerPrivat: CARL Flex-
ibel FoF e SpanglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF e SpanglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF e
SpanglerPrivat: Ertrag Plus e SpanglerPrivat: EuroBond e SpanglerPrivat: Flexibel e SpanglerPrivat: Global
Brands & Dividends e SpanglerPrivat: Substanz e SpanglerPrivat: Top Dividende e SparTrust 1828 e Spar-
Trust 1876 e SparTrust 2012 e SparTrust 35 e SparTrust 42 e SparTrust 44 e SparTrust 45 e SparTrust 46 e
SparTrust Asset Allocation e SparTrust IV e SparTrust Variabel e SparTrust VI e SparTrust XVII e SparTrust
XXIl o SparTrust XXIIl e SparTrust XXIX e Standortfonds Deutschland e Standortfonds Osterreich e Sunrise
Active Opportunities e Sunrise Dividends and Interest e Vorsorgelnvest ¢ WFF1 ¢ WK 16
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ZAHLSTELLEN

Zahlstelle fir die Anteilscheine und Ertragnisscheine ist die Depotbank.

Soweit die Anteilscheine in Sammelurkunden dargestellt werden, erfolgt die Gutschrift der Ausschiittung

durch die fur den Anteilsinhaber depotfiihrende Bank.

GENEHMIGUNG DER FONDSBESTIMMUNGEN / FONDSBESTIMMUNGSANDERUNGEN

FUR DEN FONDS IQAM EQUITY EMERGING MARKETS:

Gz DAL%“:;ESSBE' Vf)Tg |I:'|:EL|:LL::|\II-||$SI\-IG INKRAFTTRETEN
BLATT EVI'
Rl B I L R
FMA":SZEA?SSSZOOM ) 04.12.2024 Q I1C g; T\C/)r:nwg gglgAg: T?r? 01.03.2025
vFG 2011
FMA-||F|\|2\5/ /52500203/ 0o18- 13.06.2023 20.06.2023 20.09.2023
FMA-||F|\|2\5/ /5250(;07/ 0047- 09.11.2017 17.11.2017 19.02.2018
FMA"IFN2\5/ /52%2162/ 0001- 08.08.2012 25.08.2012 26.11.2012
FMA"::NZ\E; /5;%(;%/ 0026- 14.07.2010 29.07.2010 29.10.2010
FMA"IFNZ\? /E_’Z%%Og/ 0038- 29.04.2009 30.06.2009 01.10.2009
25 5526/6-FMA-1/3/04 19.08.2004 31.08.2004 01.12.2004
25 5526/3-FMA-1/3/04 28.04.2004 30.04.2004 01.08.2004
25 5526/4-FMA-1/3/02 17.09.2002 25.09.2002 01.01.2003
25 5526/2-FMA-1/3/02 12.06.2002 27.06.2002 01.10.2002
25 5526/4-V/13/01 19.12.2001 20.12.2001 01.04.2002
25 5526/1-V/13/01 17.04.2001 23.04.2001 01.08.2001
25 5526/1-V/13/98 18.05.1998 18.06.1998 18.09.1998
25 5526/1-V/13/97 15.09.1997 30.09.1997 01.10.1997

ANGABEN NACH § 131 ABS. 6 INVFG 2011

Anfiihrung der Anderung von Angaben nach § 131 Abs. 1 bis 4 InvFG 2011 die geeignet sind, die Beurtei-
lung der Anteile am OGAW zu beeinflussen:

Artikel

Konkrete Anderung

6. Anteilsgattungen und
Ertragnisverwendung

Anderung der Ausschiittungstermin von dem 01.06. auf den 30.04.

3.a. Liquiditatsmanage-
ment-Instrumente

EinflUhrung von zwei Liquiditditsmanagement-Instrumente: Ricknahmebe-
schrankung und die Verlangerung der Kiindigungsfrist

! Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes
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Anderung Bérseanhang

Erganzung um Indien und die Kanalinseln
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ANHANG 2

Die Fondsbestimmungen fir den Investmentfonds IQAM Equity Emerging Markets, Miteigentumsfonds
gemal Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) geneh-
migt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird

von der IQAM Invest GmbH (nachstehend ,Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Salzburg verwal-
tet.

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkorpert, die
auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stiicke knnen daher
nicht ausgefolgt werden.

Die fir den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen fiir Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahl-
stellen.

Fiir den Investmentfonds diirfen nachstehende Vermégenswerte nach MaBgabe des InvFG ausge-
wahlt werden.

Fir den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermogens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpa-
piere aus Schwellenlandern erworben. Die Investition erfolgt dabei in Form von direkt erworbenen Einzelti-
teln, sohin nicht indirekt oder direkt tiber Investmentfonds oder tiber Derivate.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranla-
gungsschwerpunkts flir das Fondsvermogen erworben.

= Wertpapiere

Wertpapiere (einschlieBlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindes-
tens 51 vH des Fondsvermdgens erworben.

= Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dirfen bis zu 49 vH des Fondsvermdégens erworben werden.

= Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf
solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 vH des

Fondsvermogens zulassig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dirfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die
Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierborse gemaf InvFG entsprechen.
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Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfl-
len, dirfen insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermdégens erworben werden.

= Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) diirfen jeweils bis zu 10 vH des Fondsvermdgens und insge-
samt bis zu 10 vH des Fondsvermdgens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits je-
weils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermogens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

= Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dirfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermdégens und zur Absi-
cherung eingesetzt werden.

= Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds:
Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemaB dem 3. Hauptstlick der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV
idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 50 vH des Gesamtnetto-
werts des Fondsvermdgens nicht tibersteigen.

= Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen

Sichteinlagen und kiindbare Einlagen mit einer Laufzeit von hdchstens 12 Monaten diirfen bis zu 49 vH
des Fondsvermogens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begriindeten Annahme drohender
Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen
hoheren Anteil an Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen mit einer Laufzeit von hochstens 12 Monaten
aufweisen.

= Voriibergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf flir Rechnung des Investmentfonds voriibergehend Kredite bis zur Hohe
von 10 vH des Fondsvermogens aufnehmen.

= Pensionsgeschafte

Pensionsgeschafte dirfen bis zu 49 vH des Fondsvermogens eingesetzt werden.

= Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschafte dirfen bis zu 30 vH des Fondsvermogens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich flir den ganzen Investmentfonds und nicht
fr eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulassig.

Dies gilt jedoch nicht flir Wahrungssicherungsgeschafte. Diese kdnnen auch ausschlie3lich zugunsten ei-

ner einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Wahrungs-
sicherungsgeschafts werden ausschlieBlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.
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Zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Liquiditatsma-
nagement-Instrumente vorgesehen: die Ricknahmebeschrankung und die Verlangerung der Kiindigungs-
frist. Ein zeitgleicher Einsatz ausgewahlter Liquiditdtsmanagement-Instrumente ist zulassig, wenn dies zur
Wahrung der Interessen der Anleger erforderlich ist.

Eine Ricknahmebeschrankung kann voribergehend unter Berlcksichtigung der Marktverhaltnisse und
erwarteter Zahlungsstrome aktiviert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Riicknahmefrist (Klindigungsfrist) voriibergehend verlangern. Dies
berlUhrt nicht die Rucknahmefrequenz.

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Wahrung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fallt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und
Ricknahmepreises zusammen.

= Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt grundsatzlich an jedem dsterreichischen
Borsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzlglich eines Aufschlages pro Anteil in Hohe von bis
zu 5,00 vH zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die im Prospekt
fir die jeweilige Anteilsgattung angegebene Wahrungseinheit.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsatzlich nicht beschrankt, die Verwaltungsgesellschaft behalt sich je-
doch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen voribergehend oder vollstandig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.
= Riicknahme und Riicknahmeabschlag

Die Berechnung des Ricknahmepreises bzw. die Rliicknahme erfolgt grundsatzlich an jedem 0Osterreichi-
schen Borsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Fir die zum 30.09.2010 bestehenden Anteilsgattungen ergibt sich der Riicknahmepreis aus dem Anteils-
wert, abgerundet auf die im Prospekt fir die jeweilige Anteilsgattung angegebene Wahrungseinheit. Es
fallt kein Ricknahmeabschlag an.

Fir ab dem 01.10.2010 neu auszugebende Anteilsgattungen ergibt sich der Ricknahmepreis aus dem An-
teilswert abzliglich eines allfalligen Abschlags in der Hohe von bis zu 5,00 vH, abgerundet auf die im Pros-
pekt fir die jeweilige Anteilsgattung angegebene Wahrungseinheit.

Die Summe aus Ausgabeaufschlag und Riicknahmeabschlag einer Anteilsgattung darf 5,00 vH nicht tiber-
steigen.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rick-
nahmepreis gegen Riickgabe des Anteilscheines auszuzahlen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Riicknahmeabschlags vorzuneh-
men.

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.03. bis zum 28./29.02.
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Fir den Investmentfonds kdnnen Ausschiittungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit
KESt-Auszahlung und/oder Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung ausgegeben werden.

Fir diesen Investmentfonds konnen verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die
Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft.

= Ertragnisverwendung bei Ausschiittungsanteilscheinen (Ausschiitter)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse (Zinsen und Dividenden) kdnnen nach De-
ckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschiittet werden. Eine Aus-
schittung kann unter Bertcksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die
Ausschittung von Ertragen aus der VerauBerung von Vermodgenswerten des Investmentfonds einschlieB3-
lich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschiittung aus der Fondssub-
stanz sowie Zwischenausschuttungen sind zulassig.

Das Fondsvermogen darf durch Ausschiittungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolu-
men flr eine Klindigung unterschreiten.

Die Betrage sind an die Inhaber von Ausschittungsanteilscheinen ab 30.04. des folgenden Rechnungsjah-
res auszuschutten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 30.04. der gemaB InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur De-
ckung einer auf den ausschittungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerab-
fuhrpflicht zu verwenden ist.

= Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschittet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.04. der gemaB InvFG ermittelte Betrag aus-
zuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschuttungsgleichen Ertrag des Anteilschei-
nes entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

= Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschuttet. Es wird keine Auszahlung gemaB InvFG vorgenommen. Der flir das Unterbleiben der KESt-
Auszahlung auf den Jahresertrag gemaB InvFG maBgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 30.04. des folgenden
Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotfliihrenden
Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden
konnen, die entwe-der nicht der inlandischen Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen oder bei
denen die Voraussetzungen fiir eine Befreiung geman § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. flir eine
Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erflllt, ist der gemaB InvFG ermittelte
Betrag durch Gutschrift des jeweils depotfliihrenden Kreditinstituts auszuzahlen.

» Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer
Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung erfolgt ausschlieBlich im Ausland.

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschittet. Es wird keine Auszahlung gemaB InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteil-
scheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden kdnnen, die entweder nicht der
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inlandischen Ein-kommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen flr
eine Befreiung gemaB § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. flir eine Befreiung von der Kapitalertrags-
steuer vorliegen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt fir die zum 30.09.2010 bestehenden Anteilsgattungen fir ihre Verwal-
tungstatigkeit eine jahrliche Vergutung bis zu einer Héhe von 1,75 vH des Vermdgens der jeweiligen An-
teilsgattung, die auf Grund der Monatsendwerte anteilig errechnet wird.

Fir ab dem 01.10.2010 neu auszugebende Anteilsgattungen erhalt die Verwaltungsgesellschaft fur ihre
Verwaltungstatigkeit eine jahrliche Vergltung bis zu einer Hohe von 2,625 vH des Vermdgens der jeweili-
gen Anteilsgattung, die auf Grund der Monatsendwerte anteilig errechnet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebihr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat weiters Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen
Aufwendungen.

Die Kosten bei Einflihrung neuer Anteilsgattungen fiir bestehende Sondervermogen werden zu Lasten der
Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhalt die abwickelnde Stelle eine Verglitung von 0,50 vH des Fonds-
vermogens.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Fir den Fall, dass
sich der Referenzwert wesentlich andert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesell-
schaft robuste schriftliche Plane mit MaBnahmen aufgestellt, die sie ergreifen wiirde. Weitere Informatio-
nen dazu finden sich im Prospekt.

Nahere Angaben und Erlauterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.
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ANHANG
LISTE DER BORSEN MIT AMTLICHEM HANDEL UND VON ORGANISIERTEN MARKTEN

1. Borsen mit amtlichem Handel und organisierten Markten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie B6rsen in eu-
ropdischen Landern auBerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Markten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Markte zu fihren. Dieses Verzeichnis ist den
anderen Mitgliedstaaten und der ESMA zu libermitteln. Die ESMA verdéffentlicht ein Verzeichnis aller geregelten Markte
auf ihrer Website und aktualisiert es regelmaBig.

1.1. Das aktuell giiltige Verzeichnis der geregelten Markte finden Sie unter:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreq’

1.2. GemaB § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Markte im EWR:

Markte im EWR, die von den jeweils zustandigen Aufsichtsbehdrden als anerkannte Markte eingestuft werden.

2. Borsen in europaischen Landern auBerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka

2.2. Kanalinseln: The International Stock Exchange (TISE)

2.3. Montenegro: Podgorica

2.4. Russland: Moscow Exchange

2.5. Schweiz SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG

2.6. Serbien: Belgrad

2.7. Tirkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")

2.8. Vereinigtes Konigreich
GroBbritannien und Nordirland

Cboe Europe Equities Regulated Market - Integrated Book Segment, London Metal
Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market — Reference Price Book Seg
ment, Cboe Europe Equities Regulated Market - Off-Book Segment, London Stock
Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity),
London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity),
Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EU
ROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINAN
CIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVI
SION und Gibraltar Stock Exchange

3. Borsen in auBereuropiischen Landern

3.1.  Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth

3.2.  Argentinien: Buenos Aires

3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo

3.4. Chile: Santiago

3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange

3.7. Indien: Mumbay

National Stock Exchange of India Limited (NSE)
India International Exchange (IFSC)

3.8. Indonesien: Jakarta
3.9. Israel: Tel Aviv
3.10. Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo

! Zum Offnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter ,,Entity Type* die Einschriinkung auf ,,Regulated market* auswihlen und
auf ,,Search (bzw. auf ,,Show table columns* und ,,Update*) klicken. Der Link kann durch die ESMA gedndert werden.
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3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

3.17

3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.

3.24.
3.25.

Kanada:
Kolumbien:
Korea:
Malaysia:
Mexiko:
Neuseeland:
Peru
Philippinen:
Singapur:
Suldafrika:
Taiwan:
Thailand:
USA:

Venezuela:

Vereinigte Arabische Emirate:

Toronto, Vancouver, Montreal

Bolsa de Valores de Colombia

Korea Exchange (Seoul, Busan)

Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
Mexiko City

Wellington, Auckland

Bolsa de Valores de Lima

Philippine Stock Exchange

Singapur Stock Exchange
Johannesburg

Taipei

Bangkok

New York, NYCE American, New York
Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
Caracas

Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Markte in Landern auB3erhalb der Mitgliedstaaten der Europdischen Union

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,

4.5.

Japan:
Kanada:
Korea:
Schweiz:

USA

Over the Counter Market

Over the Counter Market

Over the Counter Market

Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market
Association (ICMA), Zirich

Over The Counter Market (unter behordlicher Beaufsichtigung wie z.B.
durch SEC, FINRA)

5. Borsen mit Futures und Options Markten

5.1.  Argentinien:
5.2. Australien:
5.3. Brasilien:
5.4. Hongkong:
5.5. Japan:

5.6. Kanada:

5.7. Korea:

5.8. Mexiko:

5.9. Neuseeland:
5.10. Philippinen:
5.11. Singapur:
5.12. Sudafrika:
5.13. Tirkei:

5.14. USA:
ANHANG 3

IQAM Equity Emerging Markets

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Australian Options Market, Australian

Securities Exchange (ASX)

Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro
Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange

Hong Kong Futures Exchange Ltd.

Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures
Exchange, Tokyo Stock Exchange

Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange

Korea Exchange (KRX)

Mercado Mexicano de Derivados

New Zealand Futures & Options Exchange

Manila International Futures Exchange

The Singapore Exchange Limited (SGX)

Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange
(SAFEX)

TurkDEX

NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of
Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc.
New York, Nasdaqg, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange
(BOX)
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN FUR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

Der Vertrieb von Anteilen des Fonds IQAM Equity Emerging Markets in der Bundesrepublik Deutschland
ist der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht, Wertpapieraufsicht/Asset Management, gemaf §
132 Investmentgesetz (seit 22.7.2013: § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)) angezeigt worden und ab
dem jeweils angeflhrten Datum begann die Berechtigung zum Vertrieb:

IQAM Equity Emerging Markets (RT) deutsche WKN: 987380 ab 30.12.1997
IQAM Equity Emerging Markets (AA) deutsche WKN: A2QKWH ab 22.12.2020

l. Zahlstelle in Deutschland

Als Zahlstelle in Deutschland fungiert die State Street Bank International GmbH, Brienner StraBe 59, D-
80333 Munchen.

Bei der deutschen Zahlstelle konnen Ricknahmeantréage fiir die Anteile des Fonds IQAM Equity Emerging
Markets eingereicht und die Ricknahmeerldse, etwaige Ausschuttungen sowie sonstige Zahlungen durch
die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswahrung ausgezahlt
werden.

Il.  Veroffentlichungen gemiB § 298 Abs 1 KAGB

Etwaige Informationen an die Anteilinhaber werden im e-Bundesanzeiger oder im Internet unter
www.igam.com vero6ffentlicht.

lll. Veroffentlichungen gemaB § 298 Abs 2 KAGB

Folgende Informationen an die Anteilinhaber werden zusatzlich mittels dauerhaftem Datentrager nach §
167 KAGB veroffentlicht:
Aussetzung der Ricknahme der Anteile
Kindigung der Verwaltung oder Abwicklung des Fonds
Anderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsatzen nicht vereinbar sind
oder anlegerbenachteiligende Anderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteili-
gende Anderungen, die die Vergiitungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Invest-
mentvermdgen entnommen werden kdnnen, einschlieBlich der Hintergriinde der Anderungen sowie
der Rechte der Anleger
Verschmelzung des Fonds
Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Anderung eines Masterfonds

IV. Informationsstelle fiir Deutschland

Als Informationsstelle fir Deutschland fungiert die IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-StraBe 22, 5020 Salz-
burg, Osterreich.

Alle erforderlichen Informationen fur die Anleger sind unter www.igam.com kostenlos erhéltlich: Fondsbe-
stimmungen, Prospekt und die Basisinformationsblatter, Jahres- und Halbjahresberichte, sowie Ausgabe-
und Riicknahmepreise.

V. Steuerliche Vertretung gemiB § 5 InvStG in Deutschland

Die Steuerliche Vertretung des Fonds erfolgt durch den Steuerberater Dr. Gernot Aigner, Damasch-
kestraBe 13, 4040 Linz.
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Die steuerliche Behandlung der Fondsertrage bei Steuerauslandern richtet sich nach der jeweiligen natio-
nalen Steuergesetzgebung. Die Beiziehung eines Steuerexperten wird empfohlen.
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088
und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: IQAM Equity Emerging Markets

Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstatigkeit,

die zur Erreichung
eines Umweltziels
oder sozialen Ziels
beitragt, vorausgesetzt,
dass diese Investition
keine Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird, Verfah-
rensweisen einer guten
Unternehmensfiihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist

ein Klassifikationssystem,

das in der Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und ein
Verzeichnis von
okologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstatig-
keiten enthalt. Diese
Verordnung umfasst kein
Verzeichnis der sozial
nachhaltigen Wirtschafts-
tatigkeiten. Nachhaltige
Investitionen mit einem
Umweltziel kdnnten
taxonomiekonform sein
oder nicht.

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5299009CWVSDSEG0H231

( X NmEY

O Es wird damit ein Mindestanteil an

nachhaltigen Investitionen mit
einem Umweltziel getdtigt: ___ %.

O in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als ékologisch nachhaltig
einzustufen sind

O in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

O miteinem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen
Investitionen mit einem sozialen Ziel getatigt:
%.

]

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
© [ Nein.

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl! keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthalt es einen Mindestanteil
von ____ % an nachhaltigen Investitionen.

O mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

O mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie nicht als
okologisch nachhaltig einzustufen sind

O miteinem sozialen Ziel

Es werden damit 6kologische/soziale Merkmale
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen
getatigt.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Bei diesem Fonds werden sowohl 6kologische als auch soziale Merkmale beworben. Hierfiir wird mindestens der im Abschnitt ,Welche
Vermogensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?” genannte Anteil der Investitionen nach der nachfolgend beschrieberen ESG-Strategie

verwaltet.

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Fondsanteile (im Folgenden: ,Zielfonds"), die auch nach Grundsdzen der Nachhaltigkeit
ausgewahlt werden. Bei der Auswahl der Investitionen werden sowohl dkologische als auch soziale und die verantwortungsvolle Lhternehmens-
und/oder Staatsfiuhrung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) bertcksichtigt. Hierzu werden bei den Anlageentscheidungen im Rahmen der ESG-

Strategie Ausschlusskriterien angewandt. Damit wird beabsichtigt, dass das Fondsvermdgen im Rahmen der ESG Strategie nicht in Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente von Emittenten sowie Zielfonds angelegt wird, die mit hohen negativen Auswirkungen im Bereich Umwelt undSoziales verbunden
sind.

Im Rahmen der ESG-Strategie ausgeschlossen werden Investitionen in ausgewahlte Branchen, welche generell mit hohen negativen Ausvirkungen auf
Umwelt und/oder soziale Belange verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur sozialen Ungleichheit ode Konflikten beitragt.
Beispielsweise wird im Rahmen der ESG-Strategie nicht direkt in Unternehmen investiert, die in der Kohleférderung tatig sind ode die einen gewissen
Mindestanteil ihrer Umséatze mit der Herstellung von Waffen erwirtschaften. In der ESG-Strategie ausgeschlossen werden beispielsweise auch
Direktinvestitionen in Staaten, die Grundrechte beziiglich Demokratie und Menschenrechte schwerwiegend, dauerhaft und systemaisch verletzen.

Eine detaillierte Beschreibung der Kriterien findet sich im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?*.

Es wurde kein Referenzwert definiert, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen 6kologischen und sozialenMerkmale ausgerichtet
ist.



Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen
oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?

Mit Nachhaltig- Zur Messung der Erreichung der 6kologischen und sozialen Merkmale werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

keitsindikatoren
wird gemessen,
inwieweit die mit
dem Finanz- Der Indikator ,Einhaltung Ausschlusskriterien* misst, ob der Fonds die in der Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien
einhalt, d. h. ob keine Investitionen in gemafl der ESG-Anlagestrategie ausgeschlossene Emittenten und/oder Zielfonds erfolgen.

Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

produkt beworbe-
nen 6kologischen
oder sozialen Eine detaillierte Beschreibung der Ausschlusskriterien findet sich im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem

VELEIECIEENS  Finanzprodukt verfolgt?”.
werden.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen® festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-
Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen dirfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefugt. Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen* findet
nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten
berticksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrundeliegenden Investitionen beriicksichtigen nicht die E U-Kriterien fiir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitéten. Alle anderen nachhaltigen Investitionen dtirfen ékologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeintréchtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?

& Ja. O Nein.

Ja, bei dem Fonds werden bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteilgen
- Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berticksichtigt (nachfolgend awch
wichtigsten PAI-Strategie). PAl beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschéfts-)Tatigkeiten der Unternehmen und Staaten, in die der
nachteiligen Fonds investiert, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekdmpfung von
VEOL LGN Korruption und Bestechung. Ziel der PAI-Strategie ist es, die mit den Investitionen verbundenen negativen Einflisse auf
YEUCEIREERIEIN  Nachhaltigkeitsfaktoren zu begrenzen. Hierzu werden systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie

um die . . . _ ~ .
o e S B MaRnahmen zum Umgang mit den PAIl im Investitionsanalyse- und -entscheidungsprozess angewandt.

nachteiligen Die Messung und Bewertung der PAI potenzieller Investitionen erfolgt mithilfe festgelegter Indikatoren auf Basis eigener Recterchen
LUBVIICICEIR sowie unter Verwendung von ESG-Daten externer Research-Anbieter. Fiir Investitionen in Unternehmen werden Indikatoren

von Investi- herangezogen, welche die PAI der Unternehmen in den Bereichen Treibhausgasemissionen, Biodiversitat, Wasser, Abfall sowie
tionsentschei- . v " . . . . L X . "
dungen auf Soziales und Beschaftigung messen. Dazu gehéren z. B. die Indikatoren Treibhausgasintensitat, Energieverbrauchsintensitat,
Nachhaltig- VerstélRe gegen den UN Global Compact, Beteiligung an der Herstellung und dem Verkauf kontroverser Waffen und

keitsfaktoren Menschenrechtsverletzungen. Die Indikatoren fiir Staaten messen die PAI der jeweiligen Staaten in Bezug auf Umwelt und Soziales.
in den Berei- Dazu gehdren die Indikatoren Treibhausgasemissionen und Verstofie gegen soziale Bestimmungen. Zur Messung der PAI von

g:;’i‘az:‘:’sg' Zielfonds werden sowohl die Indikatoren fiir Unternehmen als auch die Indikatoren fiir Staaten herangezogen.

LSRN Die PAI-Beriicksichtigung sieht neben der Messung und Bewertung der PAl auch konkret definierte MaRnahmen und Prozesse zur

Achtung der Steuerung der PAI bei Anlageentscheidungen vor.
Menschen-
rechte und Um die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die im Rahmen der ESG-Strategie mit den Investitionen des Fonds verbunden sind,

Bekampfung grundsétzlich zu begrenzen, wird das Anlageuniversum des Fonds durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener
ELCITENE - Ausschlusskriterien eingeschrankt. Diese Ausschlusskriterien schlieen im Rahmen der ESG-Strategie Investitionen in Unternehmen,
g;gn%esm' Staaten und Zielfonds aus, die definierte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt und Soziales nicht einhalten. (Fortsetzung siéie

: Folgeseite.)




Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren bertcksichtigt? (Fortsetzung)

(Fortsetzung) Auf diese Weise sollen Investitionen vermieden werden, die mit Geschéftstatigkeiten in kontroversen Geschéftsfédern
sowie kontroversen Unternehmens- und Staatsfiihrungspraktiken verbunden sind. Dazu zahlen z. B. Unternehmen, die gegen den UN
Global Compact verstoRen oder in der Herstellung kontroverser Waffen tétig sind. Eine ausfiihrliche Beschreibung dieser
Ausschlusskriterien findet sich im Abschnitt zur Anlagestrategie wieder. Mit diesen Maf3nahmen werden folgende PAl-Indikatoren aus
Tabelle 1 (EU) 2022/1288 berticksichtigt: PAI 1 THG-Emissionen, PAI 2 CO2-FuRabdruck, PAl 3 THG-Emissionsintensitat der
Unternehmen, in die investiert wird, PAl 4 Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tatig sind, PAI 10
VerstoRe gegen die UNGC-Grundsétze und gegen die Leitsatze der Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) flr multinationale Unternehmen, PAI 14 Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische
und biologische Waffen).

Mittels eines internen ESG-Risikostufenmodells, in dem auf Basis von internem und externem Research fiir Unternehmen eine ESG
Risikoeinstufung vorgenommen wird, werden die derzeitigen und geplanten Nachhaltigkeitsaktivitadten von Unternehmen und/oder
Staaten analysiert sowie Nachhaltigkeitschancen und -risiken bewertet. Das ESG-Risikostufenmodell ist ein aus sechs Risikoklassen
(A-F) bestehendes Kaskadenmodell, welches die Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und negativenNachhaltigkeitsauswir-
kungen im Investmentprozess ermdglicht. Als Inputfaktoren zur Risikoerkennungtbeurteilung dienen von externen Datenanbietern
bezogene ESG-Daten, aber auch proprietdres ESG-Research und Kontroversen-Screening. Der Einbezug von ESG-Kontroversen
ermdglicht die Berlcksichtigung negativer Nachhaltigkeitsauswirkungen mit geringer Datenabdeckung. Die Einordnung der Emitterien
in eine fur Produkte mit Nachhaltigkeitsmerkmalen relevante Risikostufe wird grundsatzlich von Sektoranalysten aus der Deka-Gruppe
(Einheit ,Nachhaltigkeit und Corporate Govemnance®) vorgenommen. Einschatzungsanderungen werden im Rahmen eines monatlichen
Reviews bzw. im Rahmen von Ad-hoc-Events durch die Sektoranalysten besprochen und dokumentiert. Mit dieser MaRnahme werden
zusatzlich folgende PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 (EU) 2022/1288 beriicksichtigt: PAl 5 Anteil des Energieverbrauchs und der
Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen, PAI 7 Tatigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedurftger
Biodiversitat auswirken, PAI 8 Emissionen in Wasser, PAl 9 Anteil gefahrlicher und radioaktiver Abfalle, PAl 11 Fehlende Prozesse und
Compliance-Mechanismen zur Uberwachung der Einhaltung der UNGG-Grundsétze und der (Fortsetzung siehe Folgeseite)

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt? (Fortsetzung)

(Fortsetzung) OECD-Leitsatze fir multinationale Unternehmen, PAI 12 Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefalle, PAI 13
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen.

Um daruber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, kénnen je nach Hohe bzw. Auspragung
der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden, soweit PAl-Daten vorhanden sind.
Hierfur hat die Verwaltungsgesellschatt fir eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert. Fur weitere Indikatoren erfolgt
die Bewertung auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Mit dieser Malnahme werden zusatzlich folgende PAI-
Indikatoren aus Tabelle 1 (EU) 2022/1288 beriicksichtigt: PAl 6 Intensitat des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren, PAI
15 THG-Emissionsintensitat, PAl 16 Lander, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoRRen.

Zur PAl-Strategie gehért auch, dass — bei Uberschreitung definierter Schwellenwerte bestimmter PAl-Indikatoren — auf die
Reduzierung der PAI bei den Emittenten im Dialog hingewirkt werden kann. Hierzu werden in der Deka-Gruppe gemeinsam mit den
Emittenten Lésungswege eruiert, wie die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen kinftig reduziert werden kénnen, oder verbirdliche
Reduktionsziele festgelegt, die bei NichtEinhaltung zu einem Ausschluss des jeweiligen Emittenten aus dem Anlageuniversum fiihren.

Informationen zu den PAI kdnnen auch dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.



Die Anlage-
strategie dient als
Richtschnur fir
Investitionsent-
scheidungen,
wobei bestimmte

Kriterien wie
beispielsweise
Investitionsziele
oder Risikotole-
ranz beriicksichtigt
werden.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

HINWEIS: Der Fonds strebt zu jeder Zeit die Erreichung der Anlageziele an, es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass diese
Ziele auch tatsachlich erreicht werden. Die nachstehende Beschreibung beriicksichtigt nicht das individuelle Risikoprofil des
Anlegers und ist hierzu ggf. eine personliche fachgerechte Anlageberatung empfehlenswert/angebracht.

Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Risiko einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds wird dazu je nach
Einschéatzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Borsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem
Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermdgensgegenstande (Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veraufRern. Fir den Fonds werden
mindestens 51 vH des Fondsvermdgens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Emittenten aus dem pazifischen Raum
erworben, die langfristig ein Uberdurchschnittliches Kurssteigerungspotenzial erwarten lassen. Die Investition erfolgt dabeiin Form
von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt Uber Investmentfonds oder tiber Derivate. Fir den Fonds verden
mindestens 51 vH des Fondsvermdgens Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Borse zugelassen
sind oder auf einem organisierten Markt notieren, erworben, wobei die Investition dabei in Form von direkt erworbenen Einzeliteln,
sohin nicht indirekt oder direkt Gber Investmentfonds oder Giber Derivate erfolgt. Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen urd
kiindbare Einlagen dirfen bis zu 49 vH des Fondsvermdgens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des
Fondsportfolios und/oder der begriindeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an
Wertpapieren unterschreiten und einen héheren Anteil an Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen mit einer Laufzeit von hochsters
12 Monaten aufweisen. Die Investition in andere Investmentfonds ist mit 10vH des Fondsvermdgens begrenzt. Es kdnnen Anteile
an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen und/oder Anlagestrategie von jener des IQAM Equity Emerging
Markets abweichen. Der Fonds setzt im Rahmen der Veranlagung keine Total Return Swaps ein. Derivative Instrumente dirfen als
Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermdgens und zur Absicherung eingesetzt werden. Die Aufnahme von Krediten
ist bis zu 10 vH des Fondsvermdgens kurzfristig zuldssig. Veranlagungen in Wertpapieren enthalten neben den Chancen auf
Kurssteigerungen auch Risiken. Die Risiken, die typischer Weise mit einem Fonds bzw. mit einer Veranlagung in derivative
Instrumente verbunden sind, werden im Hauptteil des Prospekts naher beschrieben.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fir die Auswahl der
Investitionen zur Erfullung der beworbenen dkologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

Im Rahmen der ESG-Strategie werden die nachfolgend beschriebenen Kriterien mindestens auf den im Abschnitt ,Welche
Vermdgensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?” genannten Anteil der Investitionen angewandt.

Die ESG-Strategie sieht vor, nicht direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu investieren,

- die mehr als 5% ihres Unternehmensumsatzes in folgenden Geschéftsfeldern erwirtschaften: Atomkraft (Bau und Betrieb von
Atomkraftwerken, Produktion und Zulieferung von fiir die Atomenergieerzeugung nétigen Kernkomponenten, Uranférderung und
Energieerzeugung); Rustung (Produktion von konventionellen und/oder kontroversiellen Riistungsgitern sowie Handel damit);
Fossile Brennstoffe: Kohle (Férderung, Energieerzeugung); Ol und Gas (unkonventionelle Férdermethoden); Gentechnik
(Anbau und Vermarktung gentechnisch manipulierter Organismen und Produkte (Griine Gentechnik)); Tabakproduktion;

- die mehr als 10% ihres Unternehmensumsatzes in folgenden Geschéaftsfeldern erwirtschaften:
Fossile Brennstoffe: Erdgas und Erddl (konventionelle Férdermethoden sowie Raffinierung); Erddl (Energieerzeugung);

- die folgende Geschéftspraktiken anwenden: systematische, schwerwiegende und dauerhafte Menschen oder
Arbeitsrechtsverletzungen; kein Bekenntnis der Unternehmenspolitik zu den Mindeststandards der Interational Labour
Organisation (ILO) beziiglich Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Vereinigungsfreiheit und Diskriminierung oder nachweislich
systematischer Verstol? dagegen
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fur die Auswahl der
Investitionen zur Erfillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

(Fortsetzung)
Die ESG-Strategie sieht vor, nicht direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten zu investieren,

- die gegen folgende politische und soziale Standards verstoRen: Staaten, die Grundrechte bezliglich Demokratie und
Menschenrechte schwerwiegend/dauerhaft/systematisch verletzen; Staaten, in denen die Todesstrafe angewandt wird
(Anwendung innerhalb der letzten 10 Jahre); Staaten mit besonders hohen Militarbudgets (>4% des BIP); Staaten, die nach
dem Freedom House Index oder gleichwertiger ESG-Ratings (extern bzw. intemn) als ,not free” gelten
(https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores);

- die gegen folgende Umweltstandards verstoRen: Staaten ohne Zielsetzungen und Mafinahmen zur Reduktion von
Treibhausgasen und zum Artenschutz (keine Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens und der UN-Biodiversitatskonvention);
Staaten mit expansiver Politik betreffend den Ausbau der Atomenergie;

Weiters werden in diesem Produkt allgemeine Nachhaltigkeitsgrundsatze der Verwaltungsgesellschaft angewandt.
Ausgeschlossen werden Titel von Unternehmen, die an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind.
Hierzu gehéren Waffen nach dem Ubereinkommen (iber das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der
Weitergabe von Antipersonenminen und iiber deren Vernichtung (,Ottawa-Konvention®), dem Ubereinkommen (iber das Verbot
von Streumunition (,Oslo-Konvention®) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC)
und nach UN-Waffenkonvention UN CCW bestimmter konventioneller Waffen, wie nicht entdeckbare Splitter, Brandwaffen,
blindmachende Laserwaffen.

Die Verwaltungsgesellschaft legt ihren Investitionsentscheidungen im Rahmen der ESG-Strategie die Prinzipien fir
verantwortliches Investieren (PRI) zugrunde.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfliihrung der Unternehmen,
in die investiert wird, bewertet?

Eine Bewertung der Verfahrensweisen guter Unternehmensfiihrung der investierten Unternehmen erfolgt durch eine Betrachtung
der VerstoRRe gegen die Prinzipien des UN Global Compact und der OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Es wird nichtin
Unternehmen investiert, denen sehr schwere Verstofie gegen die Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitsatze
vorgeworfen werden.

Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und
Korruptionsbekdmpfung zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESGKontroversen verwickelt, bei denen
glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschaftsfiihrung gegen diese Prinzipien verstolRen
hat, so wird dies als ,schwerer Versto3“ gegen globale Normen wie die ILO (,Intemational Labour Organization*)
Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklarung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehéren z. B. Unternehmen, die Kinder
bzw. Zwangsarbeit anwenden.

Die OECD-Leitsatze sind neben den ILO-Kernarbeitsnormen und dem UN Global Compact weltweit das wichtigste Instrument zur
Forderung von verantwortungsvoller Unternehmensfiihrung. Fir Unternehmen bieten sie einen Verhaltenskodex bei
Auslandsinvestitionen und fir die Zusammenarbeit mit auslandischen Zulieferemn. Sie beschreiben, was von Unternehmen bei
ihren weltweiten Aktivitaten im Umgang mit Gewerkschaften, im Umweltschutz, bei der Korruptionsbekampfung oder der Wahrung
von Verbraucherinteressen erwartet wird.



Welche Vermdgensallokation ist fur dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermégens- Dieser Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio. Mindestens 51% der Investitionen erfiillen die dkologischen wnd sozialen
allokation gibt Merkmale (#1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale).*

den jeweiligen

Anteil der

Investitionen in
bestimmte
Vermoégens-
werte an.

#1 Ausgerichtet auf
okologische oder
soziale Merkmale

51%

#1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst
Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen
okologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die Ubrigen Investitionen des
Finanzprodukts, die weder auf dkologische oder soziale Merkmale
#2 Andere ausgerichtet sind, noch als nachhaltige Investitionen eingestuft
werden.

Investitionen

Investitionen

* Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begriindeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren
kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen héheren Anteil an Sichteinlagen oder kiindbaren
Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens 12 Monaten aufweisen.

In welchem Mindestmal sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie
konform?

ToemnalE eniEmme Der Fonds strebt keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist, an.
Tatigkeiten, ausge- Daher betragt der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel, die mit der EU Taxonomie konform sind, 0%.
driickt durch den Anteil

der:

- Umsatzerlose, die . Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder
den Anteil der Einnah-

Y Kernenergie' investiert?

freundlichen Aktivitaten
der Unternehmen, 0 Ja:
in die investiert

wird, widerspiegeln

- Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen Nein
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird,
aufzeigen, z. B. fiir den
Ubergang zu einer
grinen Wirtschaft

- Betriebsausgaben
(OpEXx), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivi-
taten der Unterneh-
men, in die investiert
wird, widerspiegeln

O In fossiles Gas O In Kerenergie

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-
konformitat umfassen die
Kriterien fiir fossiles Gas die
Begrenzung der Emissionen und
die Umstellung auf erneuerbare

Energie oder CO2-arme Kraft-

stoffe bis Ende 2035. Die Krite- Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform,
rien fiir Kernenergie beinhalten wenn sie zur Eindammung des Klimawandels (,Klimaschutz*) beitragen und kein Ziel der EU-
umfassende Sicherheits- und Taxonomie erheblich beeintrachtigen — siehe Erlauterung am linken Rand. Die vollstandigen
Abfallentsorgungsvorschriften. Kriterien fir EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und
Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.




@ In welchem Mindestmal sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie
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konform? (Fortsetzung)

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen
Investitionen in griiner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitat
von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitat in Bezug auf alle Investitionen des
Finanzprodukts einschlieBlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitat nur
in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen 2. Taxonomiekonformitét der Investitionen
einschlieflich Staatsanleihen* ohne Staatsanleihen*
I Taxonomiekonformes I Taxonomiekonformes
fossiles Gas fossiles Gas
Il Taxonomiekonforme I Taxonomiekonforme
Kernenergie Kernenergie * Fur die Zwecke
B Taxonomiekonform (ohne M Taxonomiekonform (ohne dieser Grafiken
fossiles Gas und Kernenergie) 100% fossiles Gas und Kemenergie) 100% umfasst der Begriff
Nicht taxonomiekonform ’ Nicht taxonomiekonform ? »Staatsanleihen

alle Risikopositionen
gegenlber Staaten.

@ Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstatigkeiten und erméglichende Tatigkeiten?

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstatigkeiten und erméglichende Tétigkeiten betragt jeweils 0%.

Art der Wirtschaftstatigkeit

Ermdglichende Tatigkeiten 0,00%

Ubergangstatigkeiten 0,00%

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere Investitionen®, welcher Anlagezweck
wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter ,#2 Andere Investitionen*” fallen potenziell:

Derivate und derivative Instrumente, die zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie dienen, aber nicht zur Erreichung der
Okologischen und sozialen Merkmale beitragen.

Sichteinlagen und kiindbare Einlagen im Rahmen der fondsspezifischen Anlagegrenzen.

Investitionen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds, fir die keine oder keine hinreichenden ESGDaten vorliegen

und daher nicht sichergestellt werden kann, ob diese auf die 6kologischen und sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet sind.
Investitionen, in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds, die nicht nach ESGKriterien ausgewahlt werden und unter

anderem der Diversifikation des Portfolios dienen.

Ein sozialer Mindestschutz wird bei den oben genannten Investitionen hergestellt, in dem Uber die in der Anlagestrategie
beschriebenen Kriterien hinaus grundsatzlich nicht in Hersteller gedchteter und kontroverser Waffen investiert wird. Zudem
investiert IQAM Invest nicht in Derivate mit einem Grundnahrungsmittel als Basiswert. Grundnahrungsmittel im Sinne dieses
Ausschlusses sind Weizen, Mais, Reis, Hafer, Soja und Vieh.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
https://www.igam.com/de/fonds/nachhaltigkeit/59-igam-equity-emerging-markets




IQAM Invest GmbH

Franz-Josef-StraBe 22 T +43 505 8686-0
5020 Salzburg F +43 505 8686-869

office@igam.com

www.igam.com

WISSEN SCHAFFT VERMOGEN.



	1. Art des Rechts (dingliches, Forderungs- oder anderes Recht), das der Anteil repräsentiert Originalurkunden oder Zertifikate über diese Urkunden, Eintragung in einem Register oder auf einem Konto Merkmale der Anteile: Namens- oder Inhaberpapiere, ge...
	2. Voraussetzungen, unter denen die Auflösung des Fonds beschlossen werden kann;
	Einzelheiten der Auflösung, insbesondere in Bezug auf die Rechte der Anteilinhaber
	1. Ausgabe von Anteilen
	2. Ausgabeaufschlag
	3. Abrechnungsstichtag
	1. Rücknahme von Anteilen
	3. Rücknahmeabschlag
	4. Abrechnungsstichtag
	1. Erträgnisse bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)
	2. Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)
	3. Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer)
	4. Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)
	Anhang
	Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten
	1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten
	2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR
	3. Börsen in außereuropäischen Ländern
	4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
	5. Börsen mit Futures und Options Märkten


